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1	 Aufgabenstellung

Die Stadt Vilsbiburg lässt seit Jahrzehnten die verkehr-
liche Entwicklung in der Stadt überprüfen mit dem Ziel, 
die Durchgangsverkehre durch das Stadtgebiet durch 
Umfahrungen zu vermindern und die Belastung des 
Stadtplatzes deutlich zu verringern. Nachdem mit der 
Westumfahrung, die als Kreisstraße LA 13neu im Jahr 
2000 fertiggestellt und inzwischen zur B 299 aufge-
stuft wurde, versucht die Stadt Vilsbiburg die Planung 
für eine Nordumfahrung voranzubringen, für deren 
verkehrliche Wirkung bereits 2008 eine Verkehrsun-
tersuchung vom Gutachter vorgelegt wurde. 

Die Untersuchung erfolgt durch die Gutachtergemein-
schaft PSLV und Prof. Kurzak, die Verkehrserhebungen 
im September 2020 wurden vom Erhebungsbüro 
Schuh & Co., Germering, durchgeführt, zusätzlich 
wurden die Zählergebnisse der Innenstadt vom Juni 
2019 des Büros INGEVOST verwendet.

2	 Verkehrsanalysen Kfz-Verkehr

2.1	 Verkehrserhebungen

Das Verkehrsmodell Vilsbiburg war auf Grundlage 
der umfassenden Verkehrszählungen und Verkehrs-
befragungen sowie einer Haushaltsbefragung im Jahr 
1992 erstellt worden und wurde anhand der Zählun-
gen 2001 und 2004 aktualisiert, so dass 2008 die 
ersten Untersuchungen zur Nordumfahrung von Vils-
biburg durchgeführt werden konnten.

Mit Hilfe der aktuellen Zählungen und Verkehrsbe-
fragungen wurde das Verkehrsmodell Vilsbiburg auf 
den Zustand 2019/2020 geeicht. Dabei stellt sich 
die Frage, inwieweit die Ende September 2020 erho-
benen Verkehrsdaten im Bereich Vilsbiburg aufgrund 
der Corona-Pandemie-Auswirkungen auf die Mobi-
lität der Bevölkerung vom werktäglichen Normalzu-
stand abweichen. Eine Auswertung des RKI und der 
Humboldt-Universität Berlin zur Mobilität 2020 in 
Deutschland hat ergeben, dass nach dem starken Ver-
kehrsrückgang im März 2020 um 40 % die Mobilität 
wieder schrittweise zugenommen hat, so dass im Juli 
bis Oktober wieder fast normale Verkehrsverhältnisse 
vorhanden waren. Erst Ende Oktober erfolgte mit dem 
2. Lockdown wieder eine Abnahme der Mobilität (vgl. 

Abbildung 1).
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Abbildung 1:	 Veränderung der Bewegungsströme in Deutsch-
land - Vergleich 2020 zu 2019 (Quelle: Robert-
Koch-Institut (RKI) / Humboldt-Universität)

Das Ergebnis der Verkehrsumlegung Analyse 
2019/2020 ist für den Raum Vilsbiburg in Anlage 1 
dargestellt. Es besteht eine weitgehende Übereinstim-
mung mit den aktuellen Zähldaten 2020. Anlage 1 
zeigt die große Bedeutung der Westumfahrung für die 
Verkehrssituation in Vilsbiburg.

Anlage 2 stellt den Ausschnitt Vilsbiburg Nord dar, 
der die Basis für die Prognose 2035 ohne und mit 
Nordumfahrung Vilsbiburg ist.

2.2	 Verkehrsentwicklung

2.2.1	 Wirkung der Westumfahrung

Am Dienstag, den 29. September 2020 erfolgte eine 
24-Stunden-Video-Verkehrserfassung aller Knoten-
punkte der Westumfahrung. Die Auswertung in Form 
von Knotenstrombelastungen für den gesamten Stra-
ßenzug ist aus den Anlagen 3.1-3.4 zu ersehen:

•	 Anlage 3.1: Gesamtverkehr in Kfz/24 Std. 

•	 Anlage 3.2: Schwerverkehr in Kfz/24 Std. 

•	 Anlage 3.3: Morgenspitze 7.00 – 8.00 Uhr in Kfz/
Std.

•	 Anlage 3.4: Abendspitze 16.30 – 17.30 Uhr in 
Kfz/Std.
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Die werktäglichen Gesamtbelastungen sind in Anla-
ge 4 dargestellt, Anlage 5 zeigt die Veränderungen 
im Vergleich zur Zählung 2001, als die neu gebaute 
Westumfahrung gezählt worden ist.

Die B 299 hat im Nordwesten von Vilsbiburg eine 
werktägliche Belastung von 16.600 Kfz/24 Std., im 
Jahr 2001 waren es 12.800 Kfz/24 Std., das entspricht 
einer Zunahme um 30 %. Die Westumfahrung beginnt 
am 4-armigen Kreisverkehr mit Bypass mit einer Be-
lastung von 11.500 Kfz/24 Std. Im Juli 2001 waren 
erst 6.200 Kfz/24 Std., so dass sich eine Zunahme um 
5.300 Kfz/24 Std. eingestellt hat. Vom Kreisverkehr 
führt die mit 10.700 Kfz/24 Std. belastete Landshu-
ter Straße nach Vilsbiburg hinein, 2001 war sie mit 
8.800 Kfz/24 Std. belastet, so dass sich in den fast 20 
Jahren nur eine Zunahme um 1.900 Kfz/24 Std. bzw. 
rd. 20 % ergeben hat. Auf der Westumfahrung liegt 
der Zuwachs bei 85 %.

Im Jahr 2001 gab es an der Westumfahrung noch 
nicht die Anbindung Maybachstraße, die jetzt mit 
2.200 Kfz/24 Std. belastet ist. Dafür ist an der teilpl-
anfreien Anbindung der LA 13, Herrnfeldener Straße 
die Belastung der Rampe um 1.300 Kfz/24 Std. auf 
1.700 Kfz/24 Std. zurückgegangen. Zwischen May-
bachstraße und Herrnfeldener Straße ist die Westum-
fahrung jetzt mit 12.500 Kfz/24 Std. belastet, bis zur 
Einmündung Veldener Straße sind es jetzt 13.300 
Kfz/24 Std. Die Veldener Straße weist nur einen leich-
ten Verkehrszuwachs um 600 Kfz/24 Std. von 4.600 
auf 5.200 Kfz/24 Std. auf.

Südlich der Veldener Straße ist die B 299, Westumfah-
rung Vilsbiburg jetzt werktags mit 14.800 bis 15.000 
Kfz/24 Std. belastet, das sind gut 40 % mehr als 2001. 
An der höhenfreien Anbindung der Westumfahrung an 
die B 388 verteilt sich die Zusatzbelastung. Auffallend 
ist die starke Verkehrszunahme um +2.400 Kfz/24 
Std. auf der GVS nach Bonbruck, deren Belastung im 
Jahr 2001 bei nur 800 Kfz/24 Std. lag. Jetzt wurden 
hier 3.200 Kfz/24 Std. per Videoaufnahme gezählt. 
Die Belastung der B 388 südlich Vilsbiburg ist 2020 
nicht erfasst worden, aber aufgrund der Monitoring-
Ergebnisse 2019 liegt die werktägliche  Belastung bei 
ca. 9.000 Kfz/24 Std., was einem Zuwachs seit 2001 
um 3.100 Kfz/24 Std. entspricht. Nach der Trennung 
von der B 388 weist die B 299 im Südosten von Vils-
biburg eine werktägliche Belastung von ca. 9.500 

Kfz/24 Std. auf.

Die hohe verkehrliche Wirkung der Westumfahrung 
von Vilsbiburg zeigt der Anlage 5 mit aller Deutlich-
keit. In den letzten knapp 20 Jahren wird der auf der 
B 299 stark angewachsene Durchgangsverkehr mit 
der Westumfahrung erfolgreich um die Stadt herum-
geleitet. Die in die Stadt führende Landshuter Straße 
weist nur noch relativ geringe Verkehrszunahmen auf 
und die im Südosten aus der Stadt herausführende 
Bergstraße ist um rd. 20 % geringer belastet als im 
Jahr 2001.

Es war eine richtige Entscheidung der Verantwortlichen 
von damals, die kleine Lösung Westumfahrung Vils-
biburg der großen Lösung B 15neu vorzuziehen und 
kurzfristig zu realisieren. Sie wird in einem Jahrzehnt, 
wenn die Ostumfahrung von Landshut im Zuge der B 
15neu gebaut sein könnte, weiterhin die erforderliche 
Entlastungsfunktion für Vilsbiburg übernehmen, wenn 
in absehbarer Zeit der Kreisverkehr auf der B 299 im 
Nordwesten von Vilsbiburg durch eine Direktführung 
der B 299 in beiden Fahrtrichtungen ergänzt wird. 
Jetzt ist nur ein freies Rechtsabbiegen über den Bypass 
von der B 299 Nord zur Westumfahrung gegeben.

2.2.2	 Verkehrsentwicklung im Stadtgebiet

Im Juni 2019 waren durch das Büro INGEVOST die 
Knotenpunktsbelastungen in der Innenstadt mit den 
beiden Brücken über die Vils gezählt worden. Die Er-
gebnisse sind in den Anlagen 6.1-6.3 für den Ge-
samtverkehr und die Spitzenstunden dargestellt. Die 
Querschnittsbelastungen sind in Anlage 4 den von 
2004 gezählten Werten gegenübergestellt, die Un-
terschiede von 2019 zu 2004 sind in Anlage 5 gut 
sichtbar (grün = Entlastung, rot = Mehrbelastung).

Nördlich der Vils trifft die Landshuter Straße mit 
11.900 Kfz/24 Std. auf die mit 4.000 Kfz/24 Std. be-
lastete Herrnfeldener Straße. Die Landshuter Straße 
ist um 9 % bzw. 1.000 Kfz/24 Std. stärker belastet 
als 2004, die Herrnfeldener Straße ist um 300 Kfz/24 
Std. stärker belastet. Beide Straßen zusammen erge-
ben in der Oberen Stadt eine Belastung von 13.500 
Kfz/24 Std., das sind 6 % bzw. 800 Kfz/24 Std. mehr 
als im Jahr 2004 mit 12.700 Kfz/24 Std.

In die Obere Stadt mündet der Stadtplatz. Am Stadt-
platz konnte einerseits durch die Westumfahrung, an-
dererseits durch verkehrsberuhigende Maßnahmen 
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mit entsprechenden Signalschaltungen eine wesentli-
che Verkehrsabnahme erreicht werden. Im Vergleich 
zur Zählung 2004 hat die Belastung um 30 % von 
8.100 auf 5.600 Kfz/24 Std. abgenommen. Auch in 
der Unteren Stadt ist die Belastung um fast 25 % von 
6.700 auf 5.200 Kfz/24 Std. zurückgegangen. Ande-
rerseits hat die Belastung der 2. Vilsbrücke, der Pfarr-
brückenweg um 25 % bzw. um bis zu 2.200 Kfz/24 
Std. auf jetzt 11.100 Kfz/24 Std. zugenommen. Im 
Jahr 2004 waren es hier „nur“ 8.900 Kfz/24 Std. In 
Anlage 5 ist diese Umlagerung deutlich erkennbar.

Zwischen diesen beiden Vilsquerungen hat nördlich 
der Vils die Belastung der Frontenhausener Straße 
um bis zu 15 % bzw. 1.700 Kfz/24 Std. auf bis zu 
13.200 Kfz/24 Std. zugenommen. Östlich des Pfarr-
brückenweges ist die Belastung der Frontenhausener 
Straße um 14 % bzw. 1.700 Kfz/24 Std. von 12.100 
auf 13.800 Kfz/24 Std. angewachsen, obwohl am 
östlichen Stadtrand wegen Schließung des 2004 vor-
handenen ALDI-Marktes die Belastung der St 2083 
um 1.700 Kfz/24 Std. von 7.700 Kfz/24 Std. im Jahr 
2004 auf jetzt 6.000 Kfz/24 Std. abgenommen hat. 
Deshalb ist auch die Belastung der Gobener Stra-
ße leicht um 300 Kfz/24 Std. von 4.200 auf 3.900 
Kfz/24 Std. zurückgegangen.

Südlich der Vils hat die Belastung der Frauensattlinger 
Straße seit 2004 um 900 bis 1.100 Kfz/24 Std. auf 
bis zu 7.700 Kfz/24 Std. zugenommen (+16 %). Stark 
zugenommen hat die Belastung der Veldener Stra-
ße um 35 % bzw. 1.700 Kfz/24 Std. auf jetzt 6.300 
Kfz/24 Std. westlich der Bergstraße, deren Belastung 
um fast 20 % bzw. 1.100 Kfz/24 Std. von 6.300 auf 
5.200 Kfz/24 Std. aufgrund der Verkehrsrückgangs 
am Stadtplatz und Verlagerung von verbliebenen 
Durchgangsverkehren auf die Westumfahrung abge-
nommen hat.

2.2.3	 Durchgangsverkehr durch Vilsbiburg

St 2083, Frontenhausener Straße

Nach der Entlastung von Vilsbiburg vom Durchgangs-
verkehr der B 299 durch die Westumfahrung stellt sich 
die Frage, wie viel Durchgangsverkehr die St 2083, 
Frontenhausener Straße aufweist. Dazu erfolgte am 
Dienstag, den 29. September 2020 eine Verkehrsbe-
fragung nach Herkunft und Ziel der Fahrt am östlichen 
Stadtrand in Richtung stadteinwärts. Die 8-stündige 
Befragung wurde auf den 24-Stunden-Verkehr hoch-
gerechnet, das Ergebnis ist in Anlage 7 dargestellt. 
Der Einzugsbereich der St 2083 ist sehr groß bis über 
die Donau in den Bayrischen Wald. Die Benutzer der 
Frontenhausener Straße gaben zu 79 % Ziele in Vilsbi-
burg an, nur 21 % entfallen auf Durchgangsverkehre, 
vor allem in Richtung Südwest zur B 388 nach Velden, 
Taufkirchen, Dorfen und weiter Richtung Erding und 
München (insgesamt 370 Kfz/24 Std.). Ein kleinerer 
Anteil hat Landshut und weiter zum Ziel (110 Kfz/24 
Std.) und ca. 150 Kfz/24 Std. haben Ziele südöstlich 
von Vilsbiburg. Auch wenn der reine Durchgangsver-
kehr der St 2083, Frontenhausener Straße mit 21 % 
nicht besonders stark ist, ist der Anteil von Zielen im 
nordwestlichen Gewerbegebiet von Vilsbiburg mit rd. 
25 % erheblich, so dass sich eine Nordumfahrung von 
Vilsbiburg rechtfertigt.

LA 2, Seyboldsdorfer Straße

Eine weitere Verkehrsbefragung erfolgte auf der Kreis-
straße LA 2, Seyboldsdorfer Straße am nördlichen 
Stadtrand nördlich des Kreisverkehrsplatzes. Das 
Ergebnis ist in Anlage 8 dargestellt. Von den 1.700 
Kfz/24 Std. stadteinwärts hatten 36 % bzw. 620 
Kfz/24 Std. Seyboldsdorf als Herkunft angegeben. 
Der Einzugsbereich der LA 2 ist aber deutlich größer 
und reicht z.T. bis nördlich der Isar.

Die Ziele der Benutzer der LA 2, Seyboldsdorfer Stra-
ße liegen zu 81 % in Vilsbiburg, nur ein kleiner Teil 
ist Durchgangsverkehr zur B 388 bzw. B 299. Aber 
auch hier entfällt ein größerer Anteil der Ziele (fast ein 
Viertel) auf das Gewerbegebiet im Nordwesten von 
Vilsbiburg.

9



Stadt Vilsbiburg - Verkehrsgutachten im Rahmen des ISEK

4

2.2.4	 Prognose-Nullfall 2035

Anlage 9 zeigt die Prognosebelastungen in Vilsbiburg 
(Nord), wenn noch keine Nordumfahrung vorhanden 
ist, andererseits aber die B 15neu als Ostumfahrung 
von Landshut zu einer deutlichen Zunahme der Be-
lastung der B 299 nordwestlich Vilsbiburg von jetzt 
16.600 auf 20.100 Kfz/24 Std. führt. Der größere 
Teil der Zusatzbelastung geht auf die Westumfahrung 
(Zunahme des werktäglichen Verkehrs von 11.300 
auf 13.200 Kfz/24 Std.), die Belastung der am Kreis-
verkehr beginnenden Landshuter Straße steigt „nur“ 
von 10.200 auf 11.600 Kfz/24 Std. an. Im Verkehrs-
modell wurde der Umbau der B 299 am Kreisverkehr 
vorerst bewusst nicht dargestellt, um die Verkehrsströ-
me leichter verfolgen zu können.

Im nördlichen Stadtzentrum steigt die Belastung der 
Oberen Stadt im Prognose-Nullfall von 13.900 auf 
15.500 Kfz/24 Std. an. Ebenfalls nimmt die Belastung 
der Frontenhausener Straße im Stadtzentrum weiter 
zu, westlich der Einmündung Pfarrbrückenweg von 
13.400 auf 15.200 Kfz/24 Std. und auch östlich da-
von bis zur Gobener Straße werden es um rd. 1.000 
Kfz/24 Std. mehr sein. Östlich der Gobener Straße 
ist dagegen nur eine Verkehrszunahme der St 2083, 
Frontenhausener Straße von 6.000 auf 6.500 Kfz/24 
Std. zu erwarten, sofern es hier nicht verkehrsintensive 
Strukturänderungen gibt. Die Belastung des Pfarrbrü-
ckenweges steigt von 11.300 auf 12.800 Kfz/24 Std. 

3	 Planfall Nordumfahrung  
Vilsbiburg

3.1	 Verkehrsprognose mit  
Nordumfahrung

Die Nordumfahrung von Vilsbiburg beginnt am Kreis-
verkehr der B 299 und verläuft hier auf der beste-
henden Urbanstraße, die das kleine Gewerbegebiet 
Rieder im Feld und einen Großparkplatz der Fa. Dräx-
lmaier erschließt. Die in Anlage 10.1 dargestellte Pro-
gnosebelastung ergibt für diesen Streckenabschnitt 
eine Belastung von 5.700 – 6.100 Kfz/24 Std. Wo 
die Urbanstraße in Richtung Stadt abknickt, beginnt 
der Neubau der Nordumfahrung. Im vorliegenden 
Planfall ist die Rombachstraße angeschlossen, dieser 
Abschnitt der Nordumfahrung erhält eine Prognose-

belastung von 5.400 Kfz/24 Std. Die stadteinwärts 
führende Urbanstraße wird mit 1.700 Kfz/24 Std. be-
lastet sein (Analyse 900 Kfz/24 Std., Nullfall 1.000 
Kfz/24 Std.) und die stadteinwärts führende Rombach-
straße erhält 1.000 Kfz/24 Std. (Analyse 800 Kfz/24 
Std., Nullfall 900 Kfz/24 Std.).

Im Abschnitt zwischen der Rombachstraße und der LA 
2, Seyboldsdorfer Straße erhält die Nordumfahrung 
eine Prognosebelastung von 5.100 Kfz/24 Std. Öst-
lich der Seyboldsdorfer Straße weist die Nordumfah-
rung bis zur St 2083, Frontenhausener Straße eine 
Prognosebelastung von 3.600 Kfz/24 Std. auf.

Durch die Nordumfahrung kommt es in der Fronten-
hausener Straße, der Oberen Stadt und der Landshu-
ter Straße sowie im gesamten nördlichen Stadtgebiet 
zu Entlastungen (vgl. Anlage 10.2, in dem die Entlas-
tungen in grün dargestellt sind).

•	 Die Landshuter Straße wird je nach Teilstrecke um 
1.000 bis 2.800 Kfz/24 Std. entlastet, die Prog-
nosebelastung liegt dann im Bereich der heutigen 
Belastung.

•	 Die Obere Stadt wird um 2.100 Kfz/24 Std. von 
15.500 auf 13.400 Kfz/24 Std. entlastet, das ist 
eine Abnahme um 14 %, was für die Verkehrssitu-
ation an der Einmündung Stadtplatz sehr wichtig 
ist. Damit ergibt sich für die Obere Stadt wieder 
die Belastung, die 2019 mit 13.500 Kfz/24 Std. 
ermittelt wurde.

•	 Die Frontenhausener Straße wird auf ganzer Län-
ge um 2.100 – 2.500 Kfz/24 Std. entlastet. Im 
Altstadtbereich ist das eine Abnahme um 16 %. 
Außerhalb des Pfarrbrückenweges bis zur Gobener 
Straße ist das eine Reduzierung um 20 – 25 % und 
außerhalb der Gobener Straße bis zum Stadtrand 
bzw. dem Beginn der Nordumfahrung ist das eine 
Abnahme um gut 30 %. Die gesamte Frontenhau-
sener Straße wird mit der Nordumfahrung geringer 
belastet sein als im Ist-Zustand.

•	 Die Seyboldsdorfer Straße wird um 1.700 – 2.100 
Kfz/24 Std. entlastet (je nach Abschnitt), das ist 
eine Abnahme um 25 – 35 %.

•	 Ebenfalls deutlich entlastet werden die Gobener 
Straße um 700 bis 1.500 Kfz/24 Std., die Pfrün-
destraße um 300 – 900 Kfz/24 Std. sowie die Zie-
geleistraße und Brückenstraße um bis zu 1.200 
Kfz/24 Std.
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Durch die Nordumfahrung von Vilsbiburg kann somit 
eine deutliche Entlastung der Hauptstraßen in Vilsbi-
burg und der Haupterschließungsstraßen im nördli-
chen Wohngebiet erreicht werden.

In den Anlagen 10.3 und 10.4 ist zusätzlich die Her-
kunft-Ziel-Verteilung der Benutzer der B 299 westlich 
des Kreisverkehrs und der Benutzer der Nordumfah-
rung dargestellt. Es ist zu erkennen, dass die Nordum-
fahrung sehr stark von Verkehren zum Gewerbegebiet 
West angenommen wird, die heute die Frontenhause-
ner Straße belasten.

Die Verkehrsprognose mit direkter Führung der B 299 
am bestehenden Kreisverkehr ist in Anlage 11 darge-
stellt. Aufgrund der z.T. etwas längeren Fahrstrecken 
im Anschlußbereich ergeben sich im Vergleich zu An-
lage 10.1 geringfügig veränderte Belastungen. Der 
Ausbau der B 299 sollte aber vor Fertigstellung der 
Nordumfahrung abgeschlossen sein. Die künftigen 
Knotenstrombelastungen nach dem Umbau sind für 
den Fall mit Nordtangente aus den Anlagen 12.1 und 
12.2 zu ersehen.

3.2	 Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte

Zu den Knotenpunkten der Nordumfahrung mit den 
Radialstraßen ist folgendes festzustellen (Knotenstrom-
belastungen, vgl. Anlagen 13.1-13.3):

•	 Die Verknüpfung mit der B 299 erfolgt über den 
bestehenden Kreisverkehrsplatz, es treten keinerlei 
Leistungsprobleme nach höhenfreier Anbindung 
der B 299 auf (vgl. Anlagen 12.1 und 12.2). Ohne 
höhenfreie Anbindung der B 299 wäre der Kreis-
verkehr überlastet, in der Morgen- und Abendspit-
ze Verkehrsqualität F (vgl. Anlagen 14.1-14.4).

•	 Die Anbindung der mit 1.750 Kfz/24 Std. belaste-
ten Urbanstraße an die Nordumfahrung kann als 
normale Einmündung ohne Signalanlage erfolgen, 
mit Linksabbiegespur auf der Nordumfahrung. 
Der Leistungsnachweis ergibt in der Morgen- und 
Abendspitze die optimale Verkehrsqualität A (vgl. 
Anlagen 15.1 und 15.2).

•	 Die Rombachstraße braucht nicht angebunden 
werden, da hier nur wenige hundert Abbieger 
auftreten (vgl. Anlage 13.1-13.3). Die höhenfreie 
Führung über die hier verlaufenden Bahnlinie und 
den Bach ist im Detail maßgebend für die hier vor-
zusehende Gesamtlösung ohne oder mit Anbin-

dung der Rombachstraße. Falls es zu keiner Anbin-
dung kommt, ergibt sich eine geringe Erhöhung 
der Belastung der Urbanstraße. Es verbleibt dann 
immer noch eine gute Verkehrsqualität an der Ein-
mündung der Urbanstraße in die Nordumfahrung.

•	 Der Knoten LA 2, Seyboldsdorfer Straße sollte auf-
grund der hier vorhandenen Verteilerwirkung und 
wegen der Verkehrssicherheit als Kreisverkehrsplatz 
ausgebildet werden. Die Leistungsfähigkeit ist we-
gen der geringen Belastung gegeben, es wird sich 
die optimale Leistungsfähigkeit mit der Qualitäts-
stufe A auf der Skala von A = optimal bis F = 
überlastet nach HBS (Handbuch für die Bemessung 
von Straßenverkehrsanlagen) ergeben.

•	 Die Verknüpfung mit der St 2083 sollte eigentlich 
so ausgebildet werden, dass die St 2083 in die 
Nordumfahrung übergeht und die Frontenhause-
ner Straße als Einmündung angebunden wird. Da 
es kaum Linkseinbieger von der Stadt in die Nord-
umfahrung gibt, wäre diese Lösung leistungsfähig, 
sie benötigt aber viel Platz wegen der erforderlichen 
großzügigen Linienführung zur Nordumfahrung. 
Wenn das nicht vertretbar ist und die Nordumfah-
rung als Einmündung ohne Signalanlage an die St 
2083, Frontenhausener Straße angebunden wird, 
dann ergibt sich trotz des Linkseinbiegens von der 
Nordumfahrung in die St 2083 in der Morgen-
spitze die optimale Verkehrsqualität A (vgl. Anlage 
16.1) und in der Abendspitze für die Linkseinbieger 
die gute Verkehrsqualität B, alle anderen Ströme 
haben die Verkehrsqualität A (vgl. Anlage 16.2).
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4	 Planfälle Innenstadt Vilsbiburg

Ergänzend zum Planfall der Nordumfahrung war es 
Wunsch der Stadt Vilsbiburg weitere Planfälle zur in-
nerstädtischen Verkehrsführung untersuchen zu las-
sen. Der Gutachter legte hierzu der Stadt mehrere 
Vorschläge vor. Die Stadt wählte folgende Vorschläge 
aus:

•	 Planfall 1: Einbahnregelung durch das Stadttor in 
Fahrtrichtung stadteinwärts zum Stadtplatz;

•	 Planfall 2: Einbahnregelung durch das Stadttor in 
Fahrtrichtung stadtauswärts zur Oberen Stadt.

Beide Planfälle sehen eine Einbahnregelung nur im 
Bereich des Stadttores vor, der Stadtplatz selbst darf 
in beiden Richtungen befahren werden. Dies stellt sich 
für die Erschließung des Stadtplatzes wesentlich güns-
tiger dar, als eine Einbahnregelung über den gesam-
ten Stadtplatz hinweg, die darüber hinaus Umweg-
fahrten erzeugen würde. Der Stadtplatz bietet auch 
ausreichend Platz zum Wenden aus den Parkständen 
heraus. Zusätzlich ist die Sperrung des „Löchls“ in 
beiden Planfällen unterstellt, da diese Ausfahrtmög-
lichkeit vom Stadtplatz aufgrund eines Bauvorhabens 
zukünftig nicht mehr zur Verfügung steht. In Anlage 
17.1 ist die zugrunde gelegte Kfz-Verkehrsbelastung 
(Analyse Istzustand) zum Vergleich ohne Maßnahmen 
dargestellt. Anlage 17.2 zeigt die Knotenströme an 
den beiden wesentlichen Knoten beiderseits des Stadt-
platzes im Analysefall (Bestand).

4.1	 Einbahnregelung durch das Stadttor 
in Fahrtrichtung stadteinwärts zum 
Stadtplatz

Der Planfall 1 umfasst folgende Maßnahmen (siehe 
Anlage 18.1):

•	 Einbahnregelung durch das Stadttor in Fahrtrich-
tung stadteinwärts zum Stadtplatz;

•	 Zweirichtungsverkehr auf dem Stadtplatz;

•	 Linksabbiegeverbot für den Kfz-Verkehr von der 
Frontenhausener Straße kommend zum Stadtplatz 
und Entfall der Linksabbiegespur;

•	 Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich in der Obe-
ren Stadt;

•	 Sperrung Löchl;

•	 Ein- und Ausfahrt über Untere Stadt.

Der Entfall der Linksabbiegespur ermöglicht Flächen-
gewinne, die den Seitenbereichen vor den Geschäften 
zugeschlagen werden können. Damit wird die Aufent-
haltsqualität in diesem Bereich deutlich verbessert. 
Darüber hinaus kann die Signalanlage entfallen und 
ggf. durch einen Zebrastreifen ersetzt werden.

Die Verkehrsumlegung (Anlage 18.2) zeigt, dass der 
Kfz-Verkehr durch das Stadttor sehr deutlich von 5200 
Kfz/24 Std. auf 1900 Kfz/24 Std. zurückgeht, wäh-
rend er in der Unteren Stadt von 4400 Kfz/24 Std. auf 
7000 Kfz/24 Std. ansteigt. In der Oberen Stadt süd-
lich des Stadttors steigt die Belastung von 14000 auf 
14700 Kfz/24 Std., während sie sich zwischen Stadt-
tor und Seyboldsdorfer Straße von 13500 auf 12600 
Kfz/24 Std. reduziert. Am Pfarrbrückenweg kommt es 
zu einer deutlichen Zunahme von 11300 auf 13400 
Kfz/24 Std. In der Frauensattlinger Straße ergibt sich 
im Planfall 1 zwischen Mareiskreuzung und Pfarrbrü-
ckenweg eine deutliche Zunahme des Kfz-Verkehrs 
von 6900 auf 9700 Kfz/24 Std. In allen übrigen Stra-
ßen ergeben sich nur geringfügige Veränderungen.

Die Knotenstromdarstellung (Anlage 18.3) der bei-
den wesentlichen Knoten beiderseits des Stadtplatzes 
zeigt im Planfall 1 eine deutliche Vereinfachung der 
Verkehrssituation und den Entfall vor allem kritischer 
Ströme in der Oberen Stadt, aber zugleich auch die 
sehr deutliche Zunahme des (kritischen) Linkseinbie-
gers von der Unteren Stadt in die Frauensattlinger 
Straße (Zunahme von 430 auf 2380 Kfz/24 Std.).

4.2	 Einbahnregelung durch das Stadttor 
in Fahrtrichtung stadtauswärts zur 
Oberen Stadt

Der Planfall 2 umfasst folgende Maßnahmen (siehe 
Anlage 19.1):

•	 Einbahnregelung durch das Stadttor in Fahrtrich-
tung stadtauswärts zur Oberen Stadt;

•	 Zweirichtungsverkehr auf dem Stadtplatz;

•	 Einfahrtverbot für den Kfz-Verkehr zum Stadtplatz 
und Entfall der Linksabbiegespur;

•	 Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich in der Obe-
ren Stadt;

•	 Sperrung Löchl;

•	 Ein- und Ausfahrt über Untere Stadt.
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Der Entfall der Linksabbiegespur ermöglicht Flächen-
gewinne, die den Seitenbereichen vor den Geschäften 
zugeschlagen werden können. Damit wird die Aufent-
haltsqualität in diesem Bereich deutlich verbessert. 
Eine Signalanlage wird weiterhin erforderlich sein, um 
insbesondere das Linkseinbiegen vom Stadtplatz zur 
Oberen Stadt zu erleichtern.

Die Verkehrsumlegung (Anlage 19.2) zeigt, dass der 
Kfz-Verkehr durch das Stadttor sehr deutlich von 5200 
Kfz/24 Std. auf 2200 Kfz/24 Std. zurückgeht, wäh-
rend er in der Unteren Stadt von 4400 Kfz/24 Std. 
auf 6200 Kfz/24 Std. ansteigt. In der Oberen Stadt 
südlich des Stadttors geht die Belastung von 14000 
auf 13600 Kfz/24 Std. zurück, während sie zwischen 
Stadttor und Seyboldsdorfer Straße geringfügig von 
13500 auf 13600 Kfz/24 Std. zunimmt. Am Pfarrbrü-
ckenweg kommt es zu einer deutlichen Zunahme von 
11300 auf 11400 Kfz/24 Std.). In der Frauensattlinger 
Straße ergibt sich im Planfall 1 zwischen Mareiskreu-
zung und Pfarrbrückenweg eine deutliche Zunahme 
des Kfz-Verkehrs von 6900 auf 9200 Kfz/24 Std. In 
allen übrigen Straßen ergeben sich nur geringfügige 
Veränderungen.

Die Knotenstromdarstellung (Anlage 19.3) der beiden 
wesentlichen Knoten beiderseits des Stadtplatzes zeigt 
im Planfall 2 eine leichte Vereinfachung der Verkehrs-
situation in der Oberen Stadt, aber zugleich auch eine 
nur geringe Zunahme des (kritischen) Linkseinbiegers 
von der Unteren Stadt in die Frauensattlinger Straße 
(Zunahme von 430 auf 600 Kfz/24 Std.).

5	 Bewertung und Empfehlung

Im Planfall 1 erhält der Stadtplatz zwei Zuläufe und 
einen Ablauf, im Planfall 2 einen Zulauf, aber zwei 
Abläufe.

Durch den Entfall (kritischer) Fahrtbeziehungen kann 
sich trotz leichter Zunahmen eine Verbesserung der 
verkehrlichen Gesamtsituation ergeben, da das Ver-
kehrsgeschehen übersichtlicher wird. Wenn allerdings 
kritische Fahrbeziehungen, insbesondere Linkseinbie-
ger überproportional zunehmen, kann dies für die 
Leistungsfähigkeit des gesamten Knotenpunkts nega-
tive Folgen haben.

Im Planfall 1 ergibt sich eine starke Vereinfachung der 
Verkehrssituation in der Oberen Stadt. Dies wird je-
doch erkauft durch eine überproportionale Zunahme 
der Linkseinbieger von der Unteren Stadt in die Frau-
ensattlinger Straße. Im Planfall 2 sind die positiven 
Effekte im Bereich der Oberen Stadt geringer, aller-
dings ergibt sich auch nur eine geringe Zunahme der 
kritischen Linkseinbieger von der Unteren Stadt in die 
Frauensattlinger Straße. In Anbetracht des Fehlens ei-
ner Linksabbiegespur aufgrund der räumlichen Enge 
und der weit zurückversetzten Haltelinie in der Unteren 
Stadt, sowie daraus resultierender langer Räumzeiten, 
wird der hier der deutlich verträglichere Planfall 2 zur 
Realisierung empfohlen.

In Bezug auf die Nordumfahrung wird hinsichtlich der 
Wirksamkeit auf die Darstellungen in den Kapiteln 1 
bis 3 verwiesen, sowie auf die Verkehrsuntersuchung 
von Prof. Kurzak „Verkehrsentwicklung Vilsbiburg, 
Nordumfahrung“, Vorabzug 2020. Eine verkehrliche 
Stellungnahme von Prof. Kurzak zur Notwendigkeit 
der Nordumfahrung und ihre Empfehlung ist in Anla-
ge 20 beigefügt.
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1

1	 Aufgabenstellung

Die Stadt Vilsbiburg lässt aktuell in Vorbereitung 
zu erforderlichen Handlungs- und Planungsschrit-
ten für den Bereich der Kernstadt und einem sinn-
vollen Umgriff ein integriertes Stadtentwicklungs-
konzept (ISEK) erarbeiten. Neben einer fachlichen 
Begleitung der Architekten werden konkrete Unter-
suchungen zum Kfz-Verkehr durchgeführt, sowie 
ein Grobkonzept für den Rad- und Fußverkehr er-
arbeitet. Die Erkenntnisse aus der Haushaltsbefra-
gung und den Verkehrszählungen werden hierbei 
berücksichtigt und eingearbeitet.

Gerade im Bereich der Nahmobilität bietet der 
Radverkehr große Potenziale im Hinblick auf eine 
nachhaltige, kostengünstige, sozialverträgliche und 
umweltfreundliche Mobilitätskultur, wobei auch 

Verkehrsbeziehungen zwischen Ortsteilen, aber 
auch den Nachbargemeinden/-städten und der 
Stadt Vilsbiburg für den Radverkehr aktiviert und 
verbessert werden können. Hierbei spielen Qua-
lität und Nutzbarkeit der Radverkehrsanlagen im 
Alltags- und Freizeitverkehr, die Verkehrssicherheit 
und der Komfort für Radfahrer eine große Rolle.

Nach der Bestandsaufnahme werden Mängel 
und Potenziale aufgezeigt und daraus ein in sich 
schlüssiges, auf die gesetzten Ziele abgestimmtes 
Konzept entwickelt und mit fachlich begründeten 
Maßnahmen hinterlegt. Bereits in früheren Unter-
suchungen vorgeschlagene Maßnahmen werden 
mit aufgenommen.

Abbildung 1:	 Blick Richtung Stadtplatz Vilsbiburg

65



Stadt Vilsbiburg - 
Grobkonzept Fuß- und Radverkehr

2

2	 Bestandsanalyse

2.1	 Lage im Raum und städtebauliche 
Merkmale

Vilsbiburg ist eine Stadt im niederbayerischen 
Landkreis Landshut und liegt am Flusslauf der Gro-
ßen Vils. Landshut befindet sich in etwa 20 Kilome-
ter nordwestlicher Entfernung von Vilsbiburg. Die 
Nachbargemeinden sind Geisenhausen, Kröning, 
Gerzen, Schalkham, Bodenkirchen und Velden.

Vilsbiburg hat etliche Gemeindeteile, die als Ein-
zelorte und Weiler in der Umgebung liegen. Neben 
den direkt mit der Kernstadt zusammengewachse-
nen Ortsteilen Ay und Herrnfelden, sind die grö-
ßeren Ortsteile Achldorf, Frauensattling, Gaindorf, 
Haarbach und Seyboldsdorf.

Vilsbiburg ist über die Bundesstraßen B 299 und 
B 388 sehr gut an das überörtliche Straßennetz 
angebunden. Darüber hinaus besitzt Vilsbiburg ei-
nen Bahnhof, der von den Regionalzügen zwischen 
Landshut und Mühldorf (bzw. Salzburg) stündlich 
bedient wird.

Abbildung 2:	 Lage Vilsbiburgs im Raum

Die meisten öffentlichen Einrichtungen wie das 
Rathaus, Stadtbücherei, diverse Einzelhandelsein-
richtungen und Dienstleistungen liegen zentral in 
der Innenstadt um den Stadtplatz sowie die Obere 
und Untere Stadt. Während die Grund- und Mit-

telschule zentral in der Stadtmitte liegen, befinden 
sich die Realschule und das Gymnasium am nörd-
lichen Stadtrand im Bereich der Gobener Straße. 
Auch das Krankenhaus liegt am Stadtrand neben 
der Wallfahrtskirche Maria-Hilf. 

Innenstadtnahe Einzelhandelsstandorte befinden 
sich an der Frontenhausener und an der Schützen-
straße. Ein weiterer Standort ist am Färberanger 
geplant. Größere Einkaufsmärkte sind im Gewer-
begebiet an der Landshuter Straße angesiedelt.

Die Stadt wird vom Flusslauf der Großen Vils 
durchzogen, wodurch sich einerseits eine trennen-
de Wirkung, andererseits aber auch ein weiträumi-
ger zentraler Grünzug ergibt, der hohe Potenziale 
für Freizeitnutzungen und den Radverkehr entlang 
des Flusslaufes bietet. Die Vils stellt aber aufgrund 
einer Vielzahl von Querungsmöglichkeiten (mit 
und ohne Kfz-Verkehr) kein allzu großes Hindernis 
dar. Aktuell ist eine weitere Brücke für den Fuß- 
und Radverkehr am sogenannten Balkspitz in Bau. 
Eine größere Barrierewirkung für den Radverkehr 
stellt jedoch die Bahnlinie dar, vor allem da der 
Bahnhof nur von Osten zugänglich ist. 

Insgesamt ergibt sich durch das Flusstal der Vils 
eine günstige Topographie. Eine hügelige Topo-
graphie ist hauptsächlich südwestlich der Vils im 
Bereich der Frauensattlinger- und Bergstraße vor-
handen. Mit der zunehmenden Verbreitung von Pe-
delecs tritt die hügelige Topographie als limitieren-
der Faktor für den Radverkehr jedoch zunehmend 
in den Hintergrund.
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2.2	 Innerörtliches Straßen- und  
Wegenetz (gemäß StVO)

In Vilsbiburg existieren bereits gute Voraussetzun-
gen für ein attraktives Radfahrnetz. So sind unter 
anderem zahlreiche eigenständige und straßenbe-
gleitende Radwege vorhanden, aber auch soge-
nannte Schutz- bzw. Angebotsstreifen die auf der 
Fahrbahn markiert sind und damit das Radfahren 

auf stark belasteten Straßen bei schwierigen Platz-
verhältnissen sicherer machen. In den Wohngebie-
ten sind Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h 
in Form von Tempo 30-Zonen, aber auch als Ein-
zelanordnungen vorhanden. Eine Straßenkatego-
risierung gemäß Straßenverkehrsordnung (StVO), 
die sich an den zugelassenen Höchstgeschwindig-
keiten orientiert, ist in Anlage 1.1 beigefügt. Bei-
spielhaft seien hier genannt:

Tabelle 1:	 Straßenklassifizierung gemäß StVO

Beispiele Straßenbezeichnungen Straßenbegleitender F + R
Zugelassene  
Höchstgeschwindigkeit 
> 50km/h

•	 B299
•	 St2083 nach Frontenhausen
•	 LA2 nach Seyboldsdorf
•	 LA13
•	 LA5 nach Frauensattling
•	 LA2 nach Aich
•	 St2083 zur B299
•	 Lichtenburger Straße
•	 Rombachstraße

•	 Benutzungspflicht
•	 Benutzungspflicht
•	 Benutzungspflicht
•	 Benutzungspflicht

Zugelassene  
Höchstgeschwindigkeit 
50km/h

•	 Landshuter Straße
•	 Seyboldsdorfer Straße
•	 Frontenhausener Straße
•	 Frauensattlinger Straße
•	 Bergstraße
•	 Veldener Straße
•	 Urbanstraße

•	 Benutzungspflicht
•	 Benutzungspflicht
•	 Benutzungspflicht

•	 Benutzungspflicht
•	 Benutzungspflicht

Wichtige eigenständige  
Fuß- & Radwege

•	 F+R-Weg an der Realschule 
(Drosselweg) mit Weiterführung 
über Amselstraße 

•	 F+R-Weg zwischen Vilsweg und 
Lichtenburger Straße (F+R-Brücke 
über die Vils) 

•	 F+R-Weg zwischen Kolpingplatz 
und Floßgasse (Brücke über Vils)

•	 F+R-Weg zwischen Fischerstraße 
und Pfarrbrückenweg

•	 F+R-Weg zwischen Rathaus und 
Herrnfeldener Straße

•	 F+R-Weg zwischen Veldener 
Straße und Herrnfeldener Straße 
(F+R-Brücke über die Vils)

•	 F+R-Weg vom Stadtbad Vilsbi-
burg zum Radweg an der B299

•	 Diverse F+R-Wegeverbindungen 
im Wohngebiet „Im Burger Feld“

•	 Diverse F+R-Wegeverbindungen 
im Wohngebiet „Am Sonnen-
hang“

•	 F+R-Weg zwischen Gruber Stra-
ße und Maulberger Weg

Alle weiteren Straßen und Wege sind entweder 
kleinere Fuß- und Radwege, über kürzere Distan-
zen oder Fußwege, welche für den Radverkehr 
nicht freigegeben sind sowie „Sonstige Wege“, 

welche nicht beschildert sind. Auch forst- und 
landwirtschaftliche Wege, welche für den Fuß- und 
Radverkehr nutzbar sind, sind in der Klassifizierung 
berücksichtigt.  
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Gewerbestraße/ 
Industriestraße

•	 Urbanstraße
•	 Ohmstraße
•	 Baumgartenstraße
•	 Dieselstraße
•	 Benzstraße
•	 Fraunhoferstraße
•	 Maybachstraße
•	 Schwalbenfeldstraße
•	 Schwalbenholzstraße
•	 Vilsweg
•	 Hertzstraße

Wohnstraße/Wohnweg Alle anderen Straßen und Wege in der Stadt Vilsbiburg werden als 
Wohnstraßen bzw. Wohnwege eingestuft.

Radweg/Fußweg Daneben gibt es noch eine Reihe an Rad- und Fußwegen, welche 
sowohl in Form von straßenbegleitenden oder eigenständigen Rad- 
und Fußwegen vorzufinden sind.

Sonstiger Weg Unter „Sonstiger Weg“ werden all die Wege verstanden, welche 
durch keine explizite Beschilderung (z.B. als Rad- oder Fußweg) 
ausgewiesen sind.

Ausgewählte Querschnitte sind in der Anlage 1.3 
abgebildet.

Abbildung 3:	 Frauensattlinger Straße - anbaufreie Straße Abbildung 4:	 Frontenhausener Straße - Hauptgeschäftsstraße
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2.4	 Überörtliche Radfahrverbindungen

Für den Freizeitverkehr führen der „Vilstalradweg“, 
der „Vils-Rott-Radweg“ und der „Isar-Vils-Radweg“ 
im Rahmen des „Bayernnetzes für Radler“ als über-
geordnete Radwegeverbindung durch Vilsbiburg, 
welche auch dementsprechend beschildert sind. 
Im Radwegenetz der Bayerischen Vermessungsver-
waltung finden sich weitere wichtige Routen über 
die Seyboldsdorfer Straße, den Maulberger Weg 
und den Saliterweg. Während die größeren Orts-
teile über Geh- und Radwege entlang der Haupt-
verkehrsstraßen erreichbar sind, fehlt ein Geh- und 
Radweg an der Frauensattlinger Straße nach Frau-
ensattling und an der LA2 in Richtung Aich, sowie 
in Abschnitten entlang der Frontenhausener Stra-
ße in Richtung Gerzen. Radfahrer werden hier auf 
Feld- und Waldwege bzw. die Lichtenburger Straße 
verwiesen. Der Verlauf der Radfahrverbindungen 
im Stadtgebiet ist in Anlage 2 dargestellt.

Abbildung 5:	 Lichtenburger Straße - Vilstalradweg

2.5	 Wichtige Quell- und Zielgebiete 
des Radverkehrs

Wichtige Quellgebiete des Radverkehrs sind gene-
rell alle Wohngebiete, wobei die Dichte der Be-
bauung, die Sozialstruktur, die Topographie, die 
Radfahrbedingungen und die Entfernung zu wichti-
gen Zielorten des Radverkehrs wesentliche Einfluss-
größen für die Benutzung des Fahrrads darstellen. 
Das Fahrrad wird im Allgemeinen bevorzugt für Di-
stanzen zwischen ein und drei Kilometer eingesetzt, 
wenn Sicherheit und Annehmlichkeit gegeben sind.

In der Stadt Vilsbiburg liegen alle wesentlichen in-
nerörtlichen Quell- und Zielpunkte in einem Ent-
fernungsbereich bis ca. drei Kilometer. Die meisten 
Wohngebiete liegen sogar maximal 1,5 Kilome-
ter von den wichtigsten Zielen entfernt. Auch die 
zugehörigen Ortsteile liegen innerhalb eines Ent-
fernungsradius von maximal ca. sechs Kilometern 
vom Stadtzentrum entfernt. Wichtige Ziele in Vils-
biburg sind:

Freizeiteinrichtungen:

•	 Cineplex Vilsbiburg (Fraunhoferstraße);

•	 Stadthalle Vilsbiburg (Kolpingplatz);

•	 TSV Vilsbiburg/TC Grün-Weiß Vilsbiburg (Brü-
ckenstraße);

•	 Ballsporthalle (Urbanstraße);

•	 Stadtbad Vilsbiburg (Veldener Straße);

•	 Karting Paradies Vilsbiburg (Hertzstraße).

Abbildung 6:	 Stadthalle
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Öffentliche Einrichtungen:

•	 Rathaus Stadt Vilsbiburg (Stadtplatz);

•	 Freiwillige Feuerwehr Vilsbiburg (Pfründestr.);

•	 Polizeiinspektion Vilsbiburg (Schwabenfeldstr.);

•	 Wertstoffhof (St2083);

•	 Lakumed Kliniken – Krankenhaus Vilsbiburg 
(Krankenhausstraße).

Abbildung 7:	 Rathaus

Große Gewerbebetriebe:

•	 Dräxelmaier GmbH (Landshuter Straße);

•	 Holz Balk (Veldener Straße).

Abbildung 8:	 Holz Balk, Veldener Straße

Einzelhandel:

•	 Aldi Süd (Ohmstraße);

•	 dm-Drogerie Markt (Ohmstraße);

•	 EDEKA (Ohmstraße);

•	 TAKKO Fashion (Ohmstraße);

•	 NORMA (Fraunhoferstraße);

•	 Bonus-Markt (Schützenstraße);

•	 Euromarket (Landshuter Straße);

•	 PENNY (Frontenhausener Straße);

•	 Lidl (Frontenhausener Straße);

•	 VIB-Center Einkaufszentrum mit EDEKA und 
Hagebaumarkt (Frontenhausener Straße);

•	 Holz Balk/XBalk (Veldener Straße);

•	 Diverse Einzelhandelseinrichtungen (Stadtplatz, 
Untere Stadt, Obere Stadt).

Abbildung 9:	 Lidl, Frontenhausener Straße
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Kulturelle- und kirchliche Einrichtungen:

•	 Stadtbibliothek (Gobener Straße);

•	 Stadtpfarrkirche (Kirchstraße);

•	 Wallfahrtskirche (Mariahilf);

•	 St. Nikolaus (Herrnfeldener Straße);

•	 Christuskirche (Mozartstraße);

•	 Städtische Volkshochschule (Stadtplatz);

•	 Heimatmuseum (Stadtplatz).

Abbildung 10:	Kirche St. Nikolaus, Herrnfeldener Straße

Kindergärten und Kitas:

•	 Kindergarten St. Martin (Frauensattlinger Str.);

•	 Kindergarten St. Elisabeth (Pfündestraße);

•	 Kindergarten Franziskus (Seyboldsdorfer Str.);

•	 Kindergarten Michael-Jäger (Frontenhausener 
Straße);

•	 Kinderhort St. Johannes (Herrenfeldener Str.);

•	 Kindergarten Kneipp (Thalhamer Straße, Achl-
dorf).

Schulen und Bildungseinrichtungen:

•	 Grundschule Vilsbiburg (Kirchstraße);

•	 Mittelschule Vilsbiburg (Kirchenweg);

•	 Staatliche Realschule Vilsbiburg (Amselstraße);

•	 	Maximilian-von-Montgelas-Gymnasium (Go-
bener Straße);

•	 Krankenpflegeschule Vilsbiburg (Almweg).

Die Stadt Vilsbiburg verfügt über insgesamt vier 
Schulen: eine Grundschule, eine Mittelschule, eine 
Realschule und ein Gymnasium. Zusätzlich ist in 
Vilsbiburg noch eine Krankenpflegeschule ange-
siedelt. Vor der Grundschule in der Kirchstraße, der 
Mittelschule im Kirchenweg und der Realschule an 
der Amselstraße ist eine Temporeduzierung auf 30 
km/h angeordnet, am Gymnasium in der Gobener 
Straße derzeit noch nicht. Vor der Grundschule in 
der Kirchstraße ist darüber hinaus ein Fußgänger-
überweg (Zebrastreifen) angeordnet, der zusätzlich 
mit Schülerlotsen gesichert wird. Während Mittel-
schule, Realschule und Krankenpflegeschule in 
gering belasteten Nebenstraßen liegen, befindet 
sich das Gymnasium an einer wichtigen innerstäd-
tischen Tangentialverbindung.

Abbildung 11:	Tempo 30 in der Kirchstraße bei der Grund-
schule
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2.6	 Ergebnisse aus der  
Haushaltsbefragung

Die Haushaltsbefragung, in der das Verkehrsver-
halten der Vilsbiburger Bevölkerung abgefragt 
wurde, wurde mittels Fragebogen am Stichtag, den 
21.09.2021 durchgeführt. Insgesamt nahmen an 
der Befragung ca. 2.075 Bewohner teil, die sich 
auf ca. 965 Haushalte verteilen. Somit konnte eine 
gute Rücklaufquote von ca. 17% erzielt werden.

Im Durchschnitt sind in Vilsbiburg 0,8 Räder pro 
Kopf und 1,8 Räder pro Haushalt vorhanden. Be-
reits 1/4 aller Haushalte ist in Besitz eines e-Bikes. 
Das Fahrrad bildet mit ca. 14% nach dem Pkw (ca. 
66%) und den Fußgängern (ca. 15%) den dritt-
größten Anteil am Modal Split. Dabei wird das Rad 
vor allem für Fahrten im Binnenverkehr von Vilsbi-
burg und im Binnenverkehr innerhalb der jeweili-
gen Vilsbiburger Ortsteile genutzt.

Anhand der Binnenverkehrsströme wird deutlich, 
dass das Fahrrad stark für Wege in die Stadtmitte 
genutzt wird. Vor allem Bewohner aus den stark 
besiedelten Gebieten, wie Goben oder Schachten 
nutzen vermehrt das Fahrrad, um in die Stadtmitte 
zu gelangen. 

6.170
15,2%

5.625
13,9%

23.825
58,7%

3.820
9,4%

1.165
2,9%

Verkehrsmittelwahl (Modal Split)
(bei  ca. 40.600 Wege und Fahrten/24 Std. der 

V i lsbiburger Bevölkerung insgesamt)

zu Fuß Fahrrad
Pkw-Selbstfahrer Pkw-Mitfahrer
ÖPNV

Abbildung 12:	Modal Split in Vilsbiburg aus der Haushaltsbe-
fragung vom 21.09.2021

Bei der Frage nach den Problemen beim Radver-
kehr äußerten sich die Vilsbiburger überwiegend 
zum Thema Verkehrssicherheit („fehlende Radwe-
ge bzw. –streifen“, „Straße zu gefährlich für Fuß-
gänger und Radfahrer“, „fehlende/ zu schmale 
Gehwege“, „fehlende Querungshilfen“).

Detaillierte Informationen zur Haushaltsbefragung 
finden sich im separaten Berichtsteil zur Haushalts-
befragung.
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Abbildung 13:	Problemthemen beim Fuß- und Radverkehr in Vilsbiburg aus der Haushaltsbefragung vom 21.09.2021
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3	 Bewertung

Anhand der durchgeführten Ortsbesichtigungen 
sowie der Bestandsanalyse können im Straßen- 
und Wegenetz der Stadt Vilsbiburg einige Stärken 
und Schwächen identifiziert werden (vgl. Kapitel 
3.1). Daraus lässt sich wiederum eine Reihe an 
Mängeln und Konfliktbereichen sowie ein dement-
sprechender Handlungsbedarf ableiten (vgl. Kapi-
tel 3.2 und 3.3).

3.1	 Zusammenfassung Stärken und 
Schwächen

Die vorhandene Infrastruktur der Stadt Vilsbiburg 
bietet gute Voraussetzungen für eine Weiterent-
wicklung hin zu einem attraktiven Gesamtangebot 
für den Radverkehr. Dies wird beispielsweise an fol-
gende Stärken deutlich:

Abbildung 14:	Beispiel Stärken: Überdachte Fahrradabstellan-
lagen mit Ladesäule für E-Bikes am Bahnhof

	+ überörtliche Radwege an klassifizierten Straßen 
vorhanden (z.B. nach Seyboldsdorf und Haar-
bach, aber auch an Bundesstraßen);

	+ Radwege an stark belasteten Hauptverkehrs-
straßen innerorts (z.B. Seyboldsdorfer Straße, 
Landshuter Straße);

	+ Schutzstreifen auf stark belasteten innerörtli-
chen Hauptverkehrsstraßen (z.B. Frontenhause-
ner Straße (zwischen Floßgasse und Pfarrbrü-
ckenweg), Pfarrbrückenweg, Frauensattlinger 
Straße);

	+ Querungshilfen in Form von Mittelinseln an 
Hauptverkehrsstraßen (z.B. Frontenhausener 
Straße, Landshuter Straße, Veldener Straße 
beim Schwimmbad) und Zebrastreifen (z.B. 
Kirchstraße, Schachtenstraße), sowie Signalan-
lagen (z.B. Obere Stadt);

	+ Tempo 30-Zonen in den Wohngebieten, aber 
auch Tempo 30 in Form von Einzelmaßnah-
men;

	+ quartierverbindende Fuß- und Radwege (z.B. 
zwischen Spirknerstraße und Ludwig-Anzen-
gruber-Weg, Ludwig-Thoma-Ring und Sey-
boldsdorfer Straße, Vilsweg und Lichtenburger 
Straße);

	+ Verkehrsberuhigter Stadtplatz;

	+ Wege entlang der Vils, attraktive Querverbin-
dungen mit „Erweiterungspotenzial“;

	+ vier Fußgänger- und Radfahrerbrücken über 
die Vils, die fünfte ist gerade in Bau;

	+ Beschilderung überörtlicher Radwegever-
bindungen und touristischer Radrouten (z.B. 
Vilstalradweg);

	+ eigenständige Fuß- und Radwege werden er-
gänzt durch ein Netz von Flurwegen, die dem 
landwirtschaftlichen Verkehr dienen, aber teil-
weise auch für den Radverkehr gut zu befahren 
sind (z.B. nach Aich);

	+ stellenweise attraktive, überdachte Fahrradab-
stellmöglichkeiten (z.B. Mittelschule, Bahnhof), 
sowie Fahrradabstellmöglichkeiten am Stadt-
platz;

	+ ergänzende Radverkehrsinfrastruktur (z.B. 
Ladesäulen am Stadtplatz und Bahnhof, Info-
Point am Stadtplatz geplant);

	+ Sensibilität für den Radverkehr und Bereitschaft 
zur Förderung des Radverkehrs in Politik und 
Verwaltung.
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Dennoch sind im Vilsbiburger Radfahrnetz auch 
einige Problempunkte vorhanden, welche die At-
traktivität des Radfahrens deutlich beeinträchtigen:

	- klassifizierte Straßen innerorts (oft wenig Spiel-
raum zugunsten des Radverkehrs);

	- starke innerörtliche Verkehrsbelastungen trotz 
Umfahrungsstraßen;

	- Engstellen und bauliche Zwangspunkte an 
starkbelasteten Straßen (ohne Geschwindig-
keitsreduzierung);

	- keine Radverkehrsanlagen auf stark belaste-
ten Straßen innerorts (z.B. Landshuter Straße, 
Obere Stadt);

	- Lücken im Wegenetz, auch in der Innen-
stadt, und fehlende Wegverbindungen, die 
das Radwegenetz vervollständigen und dem 
Radverkehr die Möglichkeit bieten, abseits von 
Hauptverkehrsstraßen zu wichtigen Zielen zu 
gelangen;

	- teilweise fehlende Radverkehrsanlagen an 
Ortsverbindungsstraßen (z.B. nach Gerzen);

	- fehlende oder unzureichende Geschwindig-
keitsbremsen am Ortseingang (z.B. Fronten-
hausener Straße, Veldener Straße);

	- Radverkehr beim Einzelhandel noch nicht im 
Fokus;

	- Barrierewirkung der Bahn, Bahnhof nur von 
Osten erreichbar;

	- Benutzungspflicht linker Radwege (z.B. Indust-
riestraße);

	- Mindestmaße für benutzungspflichtige Rad-
wege werden nicht eingehalten (z.B. Veldener 
Straße);

	- fehlende Querungsstellen bzw. mangelhafte 
Ausbildung von Querungsstellen (z.B. fehlende 
Mindestbreite für den Radverkehr);

	- fehlende Hinweise auf durchlässige Sackgas-
sen (z.B. Gruber Straße);

	- Tempo 30-Zonen teilweise örtlich sehr be-
grenzt (das Potenzial wird nicht ausgeschöpft);

	- die fehlende Temporeduzierung in Wohngebie-
ten und vor Schulen (z.B. Gobener Straße);

	- Radwege enden abrupt (z.B. Industriestraße);

	- Fahrradabstellanlagen, die nicht den heutigen 
Ansprüchen entsprechen (z.B. Grundschule 
und vor allem vor Kindergärten und am Fried-
hof).

Abbildung 15:	Beispiel Schwächen: fehlender Hinweis auf 
durchlässige Sackgasse am Friedhof

Abbildung 16:	Beispiel Schwächen: „Felgenbrecher“ Radstän-
der am Kindergarten in der Frauensattlinger 
Straße
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3.3	 Handlungsbedarf

Aus den Mängeln und Konfliktbereichen lässt sich 
ein grundlegender Handlungsbedarf ableiten. Die-
ser wird in den Maßnahmen in Kapitel 5 nochmals 
vertieft. Im Rahmen der Erarbeitung eines Grob-
konzepts für den Radverkehr in Vilsbiburg werden 
für die Konzeptentwicklung folgende Schwerpunkte 
gesetzt.

„Alles was Recht ist“ – Radfahren praxis-
gerechter umsetzen

•	 Verkehrsrechtliche Umsetzung (gem. StVO), 
wie z.B. Freigabe von Einbahnstraßen für den 
Radverkehr in Gegenrichtung und Freigabe 
von Wegen, die für Fahrzeuge aller Art ge-
sperrt sind, sowie Hinweise auf durchlässige 
Sackgassen;

•	 Aufhebung der Radwegbenutzungspflicht 
innerorts;

•	 Verkehrsrechtliche Anordnung abgestimmt auf 
den Radverkehr, ggf. Ausnahmeregelungen für 
den Radverkehr;

•	 Nutzung des Ermessensspielraums zugunsten 
des Radverkehrs;

•	 Orientierung an den Richtlinien der FGSV, 
nicht nur Mindeststandards, sondern Komfort-
standards;

•	 Praxisgerechte Radverkehrsführung.

„Genuss am Fluss“ – Radfahren attrakti-
ver machen

•	 Radfahren in Grünanlagen und entlang der 
Vils;

•	 Schaffung neuer Wegverbindungen in attrakti-
ver Umgebung und abseits des Kfz-Verkehrs;

•	 Rücksichtnahme auf den Fußverkehr.

„Gemeinsam sicher fahren“ - Radfahren 
sicherer machen

•	 Sicheres Radfahren auf gemeinsam mit dem 
Kfz-Verkehr genutzten Straßen und Wegen;

•	 Schaffung sicherer Radverkehrsanlagen auf 
stark befahrenen Straßen, wenn möglich 
(Querschnitte);

•	 Temporeduzierung;

•	 Ausweitung der Tempo 30-Zonen;

•	 Erhöhung der Aufmerksamkeit;

•	 Verkehrssicherheit als Priorität, „Leichtigkeit“ 
für den Kfz-Verkehr ist nachgeordnet.

„Kreuz und quer durch die Stadt“ – Rad-
fahren schneller machen

•	 Schaffung eines engmaschigen und flächende-
ckenden Radverkehrsnetzes in allen Stadtteilen 
(„Stadt der kurzen Wege“);

•	 Schaffung attraktiver Parallelrouten zu den 
stark belasteten Hauptverkehrsstraßen;

•	 Querung von Barrieren (z.B. Bahn).

„Mehr Platz für´s Rad“ – Schaffung von 
Fahrradabstellanlagen hoher Qualität

•	 Attraktives Fahrradparken; auch Radfahrer sind 
Kunden; sicher fahren, sicher parken;

•	 Fahrradständer die ein Anlehnen und Ansper-
ren des Rahmens ermöglichen;

•	 Berücksichtigung besonderer Bedürfnisse an 
Schnittstellen mit dem ÖPNV, an Schulen und 
Freizeitanlagen, an städtischen Einrichtungen 
sowie an Einkaufsmärkten;

•	 Berücksichtigung bei der Bauleitplanung (z.B. 
Durchwegung bei Bebauungsplänen, zielnahe 
und komfortable Abstellanlagen, ausreichende 
Anzahl).

„Rundum sorglos“ – Service rund um das 
Radfahren

•	 Informationen zum Radfahren, aktuell, überall 
und rund um die Uhr;

•	 Ladeinfrastruktur;

•	 Reparaturservice und Zusatzservices („Add 
ons“, „Mobilitätsgarantie“);

•	 Fahrrad als Teil der Mobilitätskette;

•	 Verleihsysteme;

•	 Betriebliches Mobilitätsmanagement;

•	 Regelmäßige Streckenkontrolle, Pflege und 
Wartung

•	 Winterdienst.
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4	 Leitvorstellungen und Rahmenbedingungen

4.1	 Verkehrliche Ziele und  
Anforderungen an ein Radfahrnetz

Als generelle übergeordnete Ziele für die Planung 
können gelten:

•	 Die Schaffung eines Angebots mit hohem 
„Animationswert“ zur Nutzung des Fahrrads. 
Damit soll vor allem dem konkurrierenden Kfz-
Verkehr entgegengewirkt werden.

•	 Die Erreichung eines möglichst hohen Maßes 
an Sicherheit für den Radverkehr unter Wah-
rung der Sicherheitserfordernisse der übrigen 
Verkehrsteilnehmer und der Aufenthaltsnutzun-
gen im Straßenraum.

Im Freizeitverkehr ist das Fahrrad allgemein be-
liebt, entscheidend für die Erreichung der o.g. Zie-
le im Sinne einer nachhaltigen Mobilität sind aber 
seine Einsatzbedingungen im Alltag für die Vielzahl 
täglicher Erledigungen.

Neben dem zielorientierten Verkehr, z.B. vom 
Wohnort zur Arbeitsstätte, erfordert der bewe-
gungsorientierte Verkehr Berücksichtigung, der vor 
allem für Kinder und Jugendliche im Wohnumfeld, 
um Kinderspielplätze und um Schulen eine große 
Rolle spielt.

Aus den verschiedenen Erscheinungsformen des 
Radverkehrs, der verkehrswissenschaftlichen For-
schung, den einschlägigen Regelwerken und den 
langjährigen Erfahrungen der verkehrsplaneri-
schen Praxis lassen sich nachfolgende Ansprüche 
an den Aufbau des Radwegenetzes ableiten. 

Ansprüche an die Netzkonzeption

•	 Hauptverbindungswege/-routen, die der 
Verbindung der einzelnen Siedlungsgebiete/ 
Ortsteile untereinander sowie dem überörtli-
chen bzw. dem Freizeitverkehr dienen, und

•	 Erschließungswege/Nebenrouten zur internen 
Erschließung der einzelnen Siedlungsgebiete.

Ansprüche an Hauptverbindungswege/-routen

•	 Direkte und möglichst umwegfreie Verbindun-
gen, die ein zügiges und sicheres Vorwärts-
kommen ermöglichen;

•	 sinnvolle Verknüpfungen, die eine leichte Ori-
entierung ermöglichen;

•	 axialer bzw. tangentialer Verlauf mit ge-
samtstädtischem Verbindungscharakter;

•	 möglichst direkte Anbindung und Verbindung 
der wichtigen Ziele des Radverkehrs (z.B. 
Bahnhöfe, Schulen, Einkaufszentren);

•	 Anbindung an das überörtliche Radwegenetz;

•	 klarer siedlungsräumlicher Bezug (Orientie-
rungslinien) und sinnfällige Wegeführung;

•	 hohe Leistungsfähigkeit mit Möglichkeiten zum 
Überholen, Begegnen und nebeneinander 
Fahren (Komfortmaße und nicht nur Mindest-
maße bei den Regelbreiten), soweit möglich;

•	 attraktives Umfeld;

•	 Sicherung wichtiger Querungsstellen, insbe-
sondere des Hauptstraßennetzes;

•	 gute Übersichtlichkeit und Ausleuchtung bei 
Dunkelheit innerhalb bebauter Gebiete;

•	 Kennzeichnung als Hauptwege und Wegwei-
sung durch geeignete Merkzeichen;

•	 regelmäßiger Unterhalt und Pflege, auch Win-
terdienst.

Ansprüche an Erschließungswege/ 
Nebenrouten

•	 Sinnfällige Verknüpfung mit den Hauptverbin-
dungswegen;

•	 Sammel- und Verbindungsfunktion auf Quar-
tiersebene;

•	 Erschließung der Quartierinternen Schwer-
punkte des Radverkehrsaufkommens;

•	 Durchgängigkeit, d.h. beidseitige Anbindung 
der Wege;

•	 gute Befahrbarkeit;

•	 Übersichtlichkeit und Erkennbarkeit.
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Grundsätzlich ist die Anlage von Schutzstreifen ab 
einer Mindestfahrbahnbreite von 7,0 Meter mög-
lich. Schutzstreifen sollen dem Kfz-Verkehr kontinu-
ierlich einen Aufenthaltsbereich für den Radverkehr 
und dessen Gegenwart vermitteln. Sie sind vor al-
lem dann sinnvoll, wenn der Radverkehr gefördert 
werden soll und keine anderen Maßnahmen zu 
seinem Schutz auf diesem Straßenabschnitt mög-
lich sind (z.B. knappe Platzverhältnisse). Da der 
Schutzstreifen von großen Fahrzeugen überfahren 
werden darf, sollte der Schwerverkehr (Lkw, Busse) 
1.000 Fahrzeuge/Tag nicht überschreiten. Die ver-
bleibende Kernfahrbahn muss (bei nicht vorhande-
ner Mittelmarkierung) zwischen 4,5 Meter und 5,5 
Meter breit sein, um den Pkw-Verkehr ungehindert 
abzuwickeln.

Bei einem einseitigen Schutzstreifen ist demnach 
eine Fahrstreifenbreite von 3,5 Meter erforderlich - 
1,25 Meter Mindestbreite Schutzstreifen plus 2,25 
Meter Restfahrbahn (die Hälfte von 4,5 Meter). Die 
Gegenfahrbahn (ohne Schutzstreifen) muss eine 
Regelbreite aufweisen (bei regelmäßigem Busver-
kehr 3,0 Meter). Somit ergibt sich eine Mindest-
fahrbahnbreite von 6,5 Meter bei nur einseitigem 
Schutzstreifen.

Abbildung 18:	Beispiel Abmessung von Schutzstreifen (Quelle: 
RASt 06)

Ansprüche an Fahrgeschwindigkeiten im 
Kfz-Verkehr

Sicheres Radfahren hängt unmittelbar mit der Ge-
schwindigkeit des Kfz-Verkehrs zusammen. Eine 
Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h ermöglicht 
es, dass Radfahrer auf einer gemeinsamen Fahrflä-
che mit dem Kfz-Verkehr „mitschwimmen“ können. 
Wenn die Geschwindigkeit eingehalten wird, dann 
sind gesonderte Sicherungsmaßnahmen im Allge-
meinen entbehrlich. In besonderen Fällen können 
jedoch weitere unterstützende Maßnahmen wie 
z.B. Fahrbahnverengungen, andere Beläge und 
Kontrollen sinnvoll sein, wenn die Verkehrsmen-
gen hoch oder Tempo-30 aus der Gestaltung nur 
schwer ablesbar ist. 

Abbildung 19:	Abmessungen von Plateaupflasterungen zur 
Geschwindigkeitsdämpfung (Quelle: RASt 06)

Eine reduzierte Kfz-Geschwindigkeit, in etwa auf 
das Geschwindigkeitsniveau des Radfahrers, 
schafft Sicherheitsgewinne und führt im Falle ei-
nes Unfalls zu einer geringeren Unfallschwere und 
damit zu niedrigeren Unfallkosten. Unfälle mit To-
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desfolge können durch ein niedriges Geschwin-
digkeitsniveau weitestgehend vermieden werden. 
Unerwünschte Durchgangs- bzw. Schleichverkehre 
reduzieren sich tendenziell. Darüber hinaus kann 
das kostengünstigere Mischprinzip angewendet 
werden. Tempo 30-Zonen bieten hierfür günstige 
Voraussetzungen. Einbahnstraßen können ohne 
bauliche Maßnahmen für den Radverkehr in Ge-
genrichtung freigegeben werden.

Ansprüche an Fahrradstraßen

Seit 2007 erlaubt die StVO die Einführung von 
Fahrradstraßen in besonderen Fällen. In der StVO 
(2021, Anlage 2 zu § 41 Absatz 1, Vorschriftzei-
chen) heißt es hierzu: 

1. „Anderer Fahrzeugverkehr als Radverkehr 
sowie Elektrokleinstfahrzeuge im Sinne der 
eKFV darf Fahrradstraßen nicht benutzen, es 
sei denn, dies ist durch Zusatzzeichen erlaubt. 
Die freigegebenen Verkehrsarten können auch 
gemeinsam auf einem Zusatzzeichen abgebil-
det sein. Das Überqueren einer Fahrradstraße 
durch anderen Fahrzeugverkehr an einer Kreu-
zung zum Erreichen der weiterführenden Straße 
ist gestattet.“

2. Für den Fahrverkehr gilt eine Höchstgeschwin-
digkeit von 30 km/h. Der Radverkehr darf 
weder gefährdet noch behindert werden. Wenn 
nötig, muss der Kraftfahrzeugverkehr die Ge-
schwindigkeit weiter verringern.

3. Das Nebeneinanderfahren mit Fahrrädern ist 
erlaubt.

4. Im Übrigen gelten die Vorschriften über die 
Fahrbahnbenutzung und über die Vorfahrt.“

Weiterhin heißt es in der Verwaltungsvorschrift zur 
Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO, 2021, zu 
Zeichen 244.1 und 244.2 Beginn und Ende einer 
Fahrradstraße):

1. „Die Anordnung einer Fahrradstraße kommt 
nur auf Straßen mit einer hohen oder zu 
erwartenden hohen Fahrradverkehrsdichte, 
einer hohen Netzbedeutung für den Radverkehr 
oder auf Straßen von lediglich untergeordne-
ter Bedeutung für den Kraftfahrzeugverkehr in 
Betracht. Eine hohe Fahrradverkehrsdichte, eine 
hohe Netzbedeutung für den Radverkehr setzen 

nicht voraus, dass der Radverkehr die vorherr-
schende Verkehrsart ist. Eine zu erwartende 
hohe Fahrradverkehrsdichte kann sich dadurch 
begründen, dass diese mit der Anordnung einer 
Fahrradstraße bewirkt wird.“

2. Anderer Fahrzeugverkehr als der Radverkehr 
und der Verkehr mit Elektrokleinstfahrzeugen im 
Sinne der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung 
darf in Fahrradstraßen nur ausnahmsweise 
durch die Anordnung entsprechender Zusatz-
zeichen zugelassen werden (z.B. Anliegerver-
kehr). Daher müssen vor der Anordnung die 
Bedürfnisse des Verkehrs mit Kraftfahrzeugen, 
die nicht unter die Elektrokleinstfahrzeuge-
Verordnung fallen, ausreichend berücksichtigt 
werden (alternative Verkehrsführung).

3. Die dem fließenden Verkehr zur Verfügung 
stehende Fahrbahnbreite kann durch bauli-
che Maßnahmen oder Sperrflächen eingeengt 
werden. Auf Senkrecht- oder Schrägparkstände 
sollte grundsätzlich verzichtet werden.

4. Das Zeichen 244.2 ist entbehrlich, wenn die 
Fahrradstraße in eine Fußgängerzone (Zeichen 
242.1), eine Fahrradzone (Zeichen 244.3), 
eine Tempo 30-Zone (Zeichen 274.1) oder 
in einen verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 
325.1) übergeht.“

Abbildung 20:	Beispiel für die Kreuzung einer Fahrradstraße 
mit Erschließungsstraße (Quelle: RASt 06)
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Ansprüche an Querungsstellen

Ausgewiesene Querungsstellen sollen folgende 
Merkmale besitzen:

•	 Gute Erkennbarkeit;

•	 Gestaltung muss zur Erhöhung der gegenseiti-
gen Aufmerksamkeit beitragen;

•	 Reduzierung der Geschwindigkeit vor der Que-
rungsstelle;

•	 Vermittlung eindeutiger Verhaltensregeln;

•	 Einbau von Querungshilfen bei hohen Ver-
kehrsbelastungen;

•	 ausreichende Breiten von Mittelinseln (Länge 
eines Fahrrades);

•	 kurze Umläufe und Wartezeiten sowie ausrei-
chende Grünzeit bei Lichtsignalanlagen.

Abbildung 21:	Beispiel Anlage einer Mittelinsel als Querungs-
hilfe an überbreiten zweistreifigen Fahrbahnen 
(Quelle: RASt 06)

Ansprüche an Umlaufsperren

Umlaufsperren auf Radwegen, beispielsweise um 
Kraftfahrzeuge von diesen fernzuhalten, dürfen nur 
im lichten Raum der Radwege angebracht werden, 
wenn keine anderweitig geeigneten Maßnahmen 
möglich sind und die Vorteile den Nachteilen für 
Radfahrende überwiegen. Sie dürfen sich nicht 
überlappen, müssen beleuchtet und rot-weiß ge-
streift sein.

Die Einfahrbreite, also der Bereich zwischen dem 
Radwegrand und den Absperrgeländern, wird 
durch die Wegbreite bestimmt. Der Abstand zwi-
schen den Absperrgeländern liegt bei mindestens 
1,50 Meter. Außerdem muss ein Abstand von Mi-

nimum drei Meter zu querenden Verkehrswegen 
(Straßen oder Bahnkörpern) gewahrt werden, so-
dass Radfahrende nicht auf der Straße oder auf 
Bahngleisen auf eine Passierbarkeit der Umlauf-
sperre warten müssen. Auf viel befahrenen Radwe-
gen, sowie an Bahnübergängen, sollten mehrere 
Möglichkeiten zum Einfahren in die Umlaufsperre 
vorhanden sein. Empfohlen wird auch, dass die 
Durchfahrt von Räum- und Streufahrzeugen wei-
terhin möglich ist, also die Umlaufsperren nicht fest 
in den Boden zu verankern.

Auch Poller sind bei Gefährdung von Verkehrs-
teilnehmern oder wo der Verkehr erschwert wer-
den kann, unzulässig. Eine Erkennbarkeit ist bei 
schlechten Sichtverhältnissen und nachts zu ge-
währleisten.

Abbildung 22:	Umlaufsperre an einem selbständigen Geh- 
und/oder Radweg mit Einfahrtbreiten (Quelle: 
ERA 2010)
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Ansprüche an Furtmarkierungen

Furtmarkierungen sind an Einmündungen und viel 
befahrenen Grundstückszufahrten anzubringen. 
Ihre Strichlänge beträgt 0,50 Meter mit einer Breite 
von 0,25 Meter bei Radfahrfurten und 0,12 Meter 
bei Fußgängerfurten (z.B. auch bei Verkehrszeichen 
239 „Fußweg“ + Zusatzzeichen 1022-10 „Rad-
fahrer frei“). Zwischen den Strichen ist eine Lücke 
von 0,20 Metern frei zu lassen. Bei sehr gering ab-
gesetzten Radverkehrsfurten kann in der Regel auf 
die Fahrbahnrandmarkierung verzichtet werden.

Generell wird für die Furtmarkierung die gleiche 
Farbgebung wie die des Belags des Radwegs emp-
fohlen. In Konfliktbereichen aber, also bei schlech-
ten Sichtverhältnissen oder einem starken Kraft-
fahrzeugverkehr, ist für die Sicherung und Führung 
des Radverkehrs eine deutliche Markierung der 
Radverkehrsanlage nötig. Dies kann durch eine 
Einfärbung oder eine Anhebung der Radverkehrs-
furt verwirklicht werden. Als wirksamstes Mittel für 
die Erhöhung der Aufmerksamkeit von Kfz-Fahrern 
gilt die Anhebung der Radverkehrsfurt. Die Einfär-
bung sollte nur an besonderen Konfliktbereichen, 
wie gekennzeichnete Vorfahrtsstraßen und Kno-
tenpunkten, in rot angebracht werden. Zusätzlich 
sind bei Bedarf Fahrrad-Piktogramme, sowie ent-
sprechende Verkehrszeichen an den Übergängen 
anzubringen. 

Durch eine einheitliche Materialwahl wird ein ein-
heitliches Erscheinungsbild innerhalb der Gemein-
de sichergestellt. Außerdem soll bei der Auswahl 
der Materialien zur Einfärbung der Furten auf eine 
ausreichende Griffigkeit geachtet werden. Recht-
lich hat die Einfärbung jedoch keine Bedeutung.

Abbildung 23:	Markierung von Radfahr- und Fußgängerfurten 
nach RMS (Quelle: RSA 95)

Förderung der Nahmobilität (gemäß Kriterien-
katalog der AGFK Bayern)

•	 Adäquat dimensionierte Fußverkehrsanlagen;

•	 Fußgängerwegweisung;

•	 attraktive öffentliche Räume (auch für Aufent-
halt und Kommunikation);

•	 bauliche und verkehrliche Bevorzugung des 
nichtmotorisierten Verkehrs in Wohngebieten;

•	 hochwertige, wohnungsbezogene, attraktive 
Naherholungsangebote;

•	 Vernetzung von Alltags- und Freizeitmobilität;

•	 Einbeziehung nichtmotorisierter Verkehre in die 
Planung (integrative Verkehrsplanung);

•	 Freihalten der Fuß-/Radwege von ruhendem 
Kfz-Verkehr;

•	 Wegweisung für den Fuß- und Radverkehr.

Abbildung 24:	Systematik Radwegbeschilderung (Quelle: 
Radlhandbuch Bayern)
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•	 Bei querenden Furten, die eine Teilung von 
Rad- und Fußverkehr aufweisen (bedingt durch 
Z. 241) sollte auch die trennende Markierung 
entfernt werden.

Abbildung 25:	Zu ersetzende Verkehrszeichen bei der Aufhe-
bung der Radwegbenutzungspflicht

Eine Absenkung der Geschwindigkeiten auf der 
benutzbaren Fahrbahn durch verkehrsrechtliche 
bzw. bauliche Maßnahmen sollte geprüft werden. 
Regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen zur Si-
cherstellung der Einhaltung der zulässigen Höchst-
geschwindigkeit sind erforderlich.

4.3	 Ansprüche an  
Fahrradabstellanlagen

Gute und ausreichend vorhandene Fahrradabstel-
lanlagen machen die Radbenutzung attraktiv, da 
sie für die Werterhaltung persönlichen Eigentums 
sorgen und die Wertschätzung des Fahrrads und 
damit des Fahrradfahrens mitbegründen. „Das Ab-
stellen von Fahrrädern ist eine zentrale Säule der 
Radverkehrsförderung. Das sichere, komfortable 
und zielnahe Abstellen ist eine Voraussetzung für 
die Attraktivität des Systems Fahrrad. Gute Abstel-
lanlagen animieren dazu, auch mit hochwertigen 
(und damit verkehrssicheren und attraktiven) Rä-
dern zu möglichst vielen Zielen zu fahren.“ (ADFC, 
Fahrradparken im öffentlichen Raum, 2010). 
Hinsichtlich Qualität und Akzeptanz sei hier, ent-
sprechend zum Kfz-Verkehr, auf die Qualitätsan-
sprüche und -standards bei Parkplätzen und Tief-
garagen verwiesen. Analog zum Kfz-Verkehr sollen 
an wichtigen Zielpunkten Abstellplätze angeboten 
werden. Fahrradabstellplätze sollten in jedem Fall 
näher zum Ziel liegen als Kfz-Stellplätze.

Für Fahrradabstellanlagen gelten Anforderungen, 
die sich wie folgt zusammenfassen lassen:

•	 Ausreichende Anzahl;

•	 stabiles und dauerhaftes Material;

•	 Ansperrmöglichkeit auf Rahmenhöhe (für Fahr-
räder aller Größen);

•	 komfortable Nutzbarkeit (z.B. Einstellmöglich-
keit ohne Anheben des Rades, ausreichende 
Abstände);

•	 sinnvoller Standort nahe am Ziel;

•	 gute Einsehbarkeit, Ausleuchtung und Sauber-
keit, ggf. Witterungsschutz;

•	 gute Zugänglichkeit;

•	 Verhinderung des Zuparkens durch Kfz;

•	 regelmäßige Überwachung größerer Fahr-
radabstellanlagen.

Selbstverständlich zwingen die Gegebenheiten vor 
Ort häufig zu Kompromissen und Abstrichen von 
den Regelanforderungen. Die entstehenden Nut-
zen sind dann einerseits und die Risiken funktiona-
ler und sicherheitsrelevanter Art andererseits stets 
sorgfältig abzuwägen. Gegebenenfalls sollte dann 
aber im Zweifel – in Anbetracht der Zielsetzungen 
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und als Bekenntnis zur Förderung des Radverkehrs 
– auch zugunsten des Radverkehrs entschieden 
werden.

Seitenständer am Fahrrad selbst dienen zum Halten 
und Parken an Standorten ohne Halterung und An-
lehnmöglichkeit. Die Räder können beim Be- und 
Entladen und durch Anstoßen oder Wind kippen, 
das Anschließen des Fahrrads ist nicht möglich. 
Die übliche Praxis des Fahrradparkens ist deshalb 
das Anlehnen. Dies lässt sich an vielen Zäunen, 
Masten und Geländern beobachten. 

Fahrradabstellanlagen sollen

•	 ausreichende Seitenabstände aufweisen, um 
leichtes Ein-und Ausparken, Anschließen und 
Beladen ohne Beschädigung von Nachbarrä-
dern zu gewährleisten;

•	 den abgestellten Fahrrädern festen Halt bieten, 
d.h. das Drehen der Lenksäule und das Weg-
rollen muss verhindert werden, damit Fahrrä-
der beim Aufladen von Kindern und Gepäck 
auch unter Seitenwind- oder Gepäckbelastung 
nicht kippen (Standsicherheit);

•	 das gleichzeitige Anschließen des Rahmens 
sowie eines Laufrades ermöglichen;

•	 Fahrräder mit verschiedenen Abmessungen 
und Lenkerformen aufnehmen können (dazu 
zählen Räder mit Körben, Kindersitzen und 
Packtaschen sowie Kinderräder);

•	 das Fahrrad nicht beschädigen (Biegekräfte 
auf Felge, Dynamohalter, Gangschaltung, Fel-
genbremshebel, Abreißen von Lichtkabel oder 
Bowdenzug, Lackschäden durch ungeschützte 
Anlehnpunkte etc.);

•	 Passanten vor Verletzungsgefahr schützen;

•	 aus möglichst vielen Richtungen einsehbar und 
nachts gut ausgeleuchtet sein;

•	 regelmäßig gereinigt und auf Beschädigungen 
kontrolliert werden.

Einfache Vorderradklemmbügel („Felgenkiller“) 
sind wegen der kurzen Einspannlänge der Felgen 
gefährlich, da sie ein Fahrrad statisch nicht sta-
bil halten. So kann es leicht seitlich wegklappen 
und dabei beschädigt werden. Bei bestehenden 
„Felgenkilleranlagen“ wird wegen des geringen 
Seitenabstands meist nur jede zweite Halterung 

genutzt. Dadurch sind weder Kosten noch Platzbe-
darf günstiger als bei funktionellen Anlehnbügeln. 
Bestehende „Felgenkilleranlagen“ sind zu ersetzen. 
Lediglich an Grundschulen kann ein Teil dieser An-
lagen zum Abstellen von Rollern erhalten werden.

Abbildung 26:	Grundmaße von Abstellanlagen für Fahrräder 
(Quelle: RASt 06)

Anlehnbügel sind städtebaulich gut integrierbar, 
durchlässig und für jeden Rahmentyp und Gepäck 
geeignet. Wichtig ist ein ausreichender Seitenab-
stand, da sich sonst die Lenker verhaken können 
oder die Gefahr des Kippens oder Wegrollen des 
Rades besteht, wenn das Fahrrad nur teilweise 
angelehnt wird (z.B. nur Lenker bzw. Hinterbau). 
Kombinationen mit Baumschutzbügeln, Pollern 
oder Sitzgelegenheiten sind möglich.

Darüber hinaus können für Einsatzzwecke bei 
denen die Fahrräder länger geparkt werden und 
nicht beladen werden müssen (z.B. Schulen, Bahn-
hof) auch Reihenanlagen verwendet werden. Eine 
Ansperrmöglichkeit des Rahmens und eine feste 
Fixierung des Vorderrades und des Vorbaus sollte 
gegeben sein.

Als Mindestabstand wird bei Hoch-/Tiefstellung 
500mm und bei Tief-/Tiefstellung 700mm vom 
ADFC empfohlen. Für ein attraktives und kom-
fortables Fahrradparken sind aber großzügigere 
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•	 Die „Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche 
Kommunen in Bayern (AGFK)“ versteht sich als 
Zusammenschluss von Kommunen, die sich 
einem gemeinsamen Ziel widmen: „Die AGFK 
Bayern setzt sich als zentrales Ziel, den Schutz 
der Umwelt voranzubringen. Dabei soll beson-
ders der Radverkehr als wesentliches Element 
des Umweltverbundes in der Nahmobilität 
gefördert werden. Besondere Schwerpunkte 
sind hierbei die Erhöhung des Rad- und Fuß-
verkehrsanteils im Modal-Split und die Verbes-
serung der Verkehrssicherheit. Dafür soll in den 
Mitgliedskommunen eine radverkehrsfreundli-
che Mobilitätskultur geschaffen werden.“

Abbildung 28:	Werbung fürs Radfahren (Lasten-Leihrad) in 
Poing

Besondere Berücksichtigung schutzbedürftiger 
Verkehrsteilnehmer

Schüler zählen, ebenso wie Senioren, zu „beson-
ders schutzbedürftigen“ Verkehrsteilnehmern. Des-
halb ist auf die Sicherheit der Schüler, vor allem 
auf dem Schulweg, ein verstärktes Augenmerk zu 
legen. Dies erfordert von allen Verkehrsteilneh-
mern besondere Rücksichtnahme. Aufgabe der 
Verkehrsplanung ist es Verkehrssituationen leicht 
begreifbar und eindeutig zu gestalten, sowie eine 
„fehlerverzeihende Wirkung“ sicherzustellen. Dazu 
kann es notwendig sein, die Fahrgeschwindigkeit, 
insbesondere des Kfz-Verkehrs, soweit zu reduzie-
ren, dass mögliche Konfliktsituationen entschärft 
und aufgelöst werden können.
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5	 Konzept

5.1	 Entwicklung eines Routennetzes

Aus der Lage der wichtigen Quell- und Zielgebie-
te des Radverkehrs, der siedlungsstrukturellen und 
landschaftlichen Gegebenheiten und dem vorhan-
denen Straßen- und Wegenetz lässt sich ein ideal-
typisches „Wunschliniennetz“ ableiten, das mit sei-
ner engmaschigen Verknüpfung und komfortablen 
Befahrbarkeit die Zielvorstellung für ein zukünftiges 
Radfahrnetz bieten soll. Der Konzeptplan Radfahr-
netz (vgl. Anlage 5.1) unterscheidet zwischen tou-
ristischen Routen, Haupt- und Nebenrouten im Sin-
ne der Leitvorstellungen (vgl. Kapitel 4) sowie nach 
deren Verlauf entlang von Hauptverkehrsstraßen, 
im geschwindigkeitsreduzierten Straßennetz, auf 
separaten Wegen abseits von Straßen oder auch 
in Grünanlagen. Die Entwicklung der Hauptrouten 
orientiert sich

•	 am bestehenden beschilderten Radfahrnetz;

•	 an Durchgängigkeit und Zügigkeit;

•	 an Komfort und Sicherheit für den Radverkehr;

•	 an Erlebnisqualität und

•	 an wichtigen Zielpunkten für den Radverkehr 
(Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, Freizeitein-
richtungen etc.).

In diese übergeordneten Radwegeverbindungen 
sind zum Teil auch die lokalen Hauptrouten inte-
griert. Bei den Hauptrouten heben sich deutlich 
sternförmige Achsen heraus, die das Stadtgebiet 
über größere Längen durchziehen und auf die Alt-
stadt zulaufen. Dazu gehören unter anderem:

•	 von Norden:

	- Seyboldsdorfer Straße (LA2), Stadtplatz;

•	 von Nordosten:

	- Frontenhausener Straße (St2083);
	- Vilstalradweg: Lichtenburger Straße, Frau-

ensattlinger Straße, Stadtplatz;

•	 von Osten:

	- Gruber Straße, Frauensattlinger Straße, 
Stadtplatz;

•	 von Südosten:

	- Saliterweg, Frauensattlinger Straße, Stadt-
platz;

•	 von Süden:

	- Vilstalradweg, Vils-Rott-Radweg, Isar-Vils-
Radweg, Herrnfeldener Straße, Stadtplatz;

	- Fuß- und Radweg parallel zum Flutkanal;

•	 von Westen:

	- Landshuter Straße, Obere Stadt, Stadtplatz;
	- Rombachstraße, Seyboldsdorfer Straße, 

Stadtplatz.

Abbildung 29:	Gemeinsamer Fuß- und Radweg entlang der 
Seyboldsdorfer Straße Richtung Seyboldsdorf

Diese das gesamte Stadtgebiet sternförmig durch-
ziehenden Achsen werden ergänzt durch Tangenti-
alen kürzerer Länge, aber ebenfalls großer Bedeu-
tung für den innerstädtischen Radverkehr. Hierzu 
zählen beispielsweise die:

•	 Gobener Straße, Schachtenstraße, Am Retten-
bach oder der Pfarrbrückenweg.

Ergänzt werden die Hauptrouten durch Wegever-
bindungen abseits des Kfz-Verkehrs, wie z.B.:

•	 Verlängerung Vilsweg über Flutkanal und Vils 
bis zur Lichtenburger Straße oder Fuß- und 
Radwegeverbindung nördlich Stadtbad über 
Vils und Flutkanal zur Herrnfeldener Straße.
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Die Hauptachsen sind wichtige Orientierungslini-
en im Netz, die möglichst zügig, komfortabel und 
umweglos befahrbar sein sollen. Die Hauptachsen 
sollen eine hohe Ausbauqualität aufweisen. Gege-
benenfalls sind separate Radverkehrsanlagen er-
forderlich und Bevorrechtigungen gegenüber dem 
Kfz-Verkehr sinnvoll. Besondere Aufmerksamkeit ist 
den Querungsstellen mit dem Hauptverkehrsstra-
ßennetz zu widmen.

Abbildung 30:	Mittelinsel auf der Veldener Straße, Höhe Stadt-
bad, künftige Hauptroute nach Alchdorf

Die flächenhafte Erschließung erfolgt überwiegend 
über zahlreiche Nebenrouten, d.h. über das (meist) 
nachgeordnete, verkehrsberuhigte Straßennetz, vor 
allem in Wohngebieten mit Tempo 30. Wenn die 
zugelassenen Geschwindigkeiten 30 km/h nicht 
überschreiten, kann in aller Regel auf separate 
Radverkehrsanlagen verzichtet und der Radverkehr 
zusammen mit Kfz-Verkehr geführt werden.

Von der Kernstadt in die Ortsteile sollen neben 
separaten Wegen an den Ortsverbindungsstra-
ßen auch Wege abseits des Kfz-Verkehrs im Land-
schaftsraum angeboten werden. Darüber hinaus 
sind zur Umsetzung des Konzeptplans noch einige 
Lückenschlüsse erforderlich, damit ein zusammen-
hängendes, dichtes Radfahrnetz entsteht. Das Vils-
biburger Radfahrnetz beinhaltet nicht nur eigene 
Wege für den Radverkehr, landwirtschaftliche Wege 
und gering belastete Straßen ohne separate Rad-
verkehrsanlagen mit niedrigen Geschwindigkeiten, 

sondern auch innerörtliche Hauptverkehrsstraßen 
mit eigenen Radverkehrsanlagen oder reduzierten 
Geschwindigkeiten.

Abbildung 31:	Schutzstreifen auf der Frauensattlinger Straße 
und Tempo 30 im Bereich des Kindergarten

Die detaillierte Ausgestaltung, d.h. welche Maß-
nahmen notwendig sind, damit das Radfahrnetz 
seine Funktion und die ihm zugedachten Ziele er-
füllen kann, wird im nachfolgenden Kapitel erläu-
tert.
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5.2	 Maßnahmen

Für die schrittweise Umsetzung des Planungskon-
zepts werden zahlreiche Maßnahmen vorgeschla-
gen. Die Maßnahmenvorschläge bieten Verbesse-
rungen für den Radverkehr hinsichtlich

•	 Verkehrssicherheit,

•	 Netzverknüpfung,

•	 Stimmigkeit der Beschilderung,

•	 Komfort, sowie

•	 Pflege und Instandhaltung (flankierende Maß-
nahmen).

Teilweise handelt es sich um relativ rasch voll-
ziehbare Maßnahmen, wie z.B. die Änderung 
verkehrsrechtlicher Anordnungen oder Komfort-
verbesserungen. Teilweise ist aber auch erhebli-
cher Aufwand über einen mittleren oder längeren 

Zeitraum notwendig, der entsprechende Vorberei-
tungen, einschließlich Grunderwerb (z.B. bei der 
Anlage neuer Wege (Netzverknüpfungen) oder 
dem Bau neuer Radverkehrsanlagen (Verkehrssi-
cherheit) erfordern kann. Die Schwierigkeit bzw. 
der zeitliche Rahmen der Umsetzbarkeit von Maß-
nahmen sollte aber nicht davon abhalten sie zügig 
vorzubereiten.

Über die konkreten verkehrsrechtlichen und bauli-
chen Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit 
und Erhöhung der Attraktivität des Radverkehrs hin-
aus, sind flankierende Maßnahmen notwendig, die 
„im laufenden Betrieb“ und im Verlauf des allge-
meinen Planungsprozesses berücksichtigt werden, 
um das „Klima“ für den Radverkehr zu verbessern 
und ein Bewusstsein für dessen verkehrspolitische 
Wertschätzung (auch im Verhältnis und im Maß-
stab gegenüber dem Kfz-Verkehr) zu schaffen.

Abbildung 32:	Schematische Darstellung übergeordneter Maßnahmen für den Radverkehr
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Im Rahmen der in Kapitel 3.3 aufgezeigten Hand-
lungsschwerpunkte werden in Vilsbiburg u.a. fol-
gende Maßnahmen vorgeschlagen:

„Alles was Recht ist“ – Radfahren praxis-
gerechter umsetzen

•	 Prüfung der Stimmigkeit der angeordneten 
Beschilderung

•	 Freigabe von Einbahnstraßen für den Radver-
kehr in Gegenrichtung

•	 Freigabe von Wegen, die für Fahrzeuge aller 
Art gesperrt sind

•	 Freigabe von Fußwegen, wenn die Sicherheit 
des Fußverkehrs gewährleistet ist

•	 Hinweise auf durchlässige Sackgassen

•	 Beseitigung von Barrieren (z.B. nicht richtlinien-
konforme Umlaufsperren)

•	 Aufhebung der Radwegbenutzungspflicht 
innerorts, ggf. Umwandlung in ein Benutzungs-
recht

„Genuss am Fluss“ – Radfahren attrakti-
ver machen

•	 Radfahren in Grünanlagen und entlang der 
Vils

•	 Schaffung neuer durchgängiger Wegverbin-
dungen in den nördlichen Vilsauen und im 
Bereich des sog. Balkspitzes einschließlich 
Anbindungen an das bestehende Straßen- und 
Wegenetzes (Herrnfeldener Straße, Fronten-
hausener Straße, Veldener Straße, Lichtenbur-
ger Straße)

•	 Schaffung einer durchgängigen Fuß- und 
Radwegverbindung entlang des Rettenbach-
Grünzugs

„Gemeinsam sicher fahren“ Radfahren 
sicherer machen

•	 Markierung von Schutzstreifen, bei hohen Kfz-
Verkehrsmengen und ausreichenden Straßen-
breiten, insbesondere in der Landshuter- und 
Veldener Straße

•	 Temporeduzierung auf 30 km/h an wichtigen 
Hauptverkehrsstraßen, wenn keine separaten 
Radverkehrsanlagen möglich sind, insbesonde-
re an Engstellen und potenziellen Konfliktpunk-
ten, aber auch an längeren Abschnitten zum 
Schutz des Radverkehrs (Festlegung auch im 
Vorgriff auf zu erwartende gesetzliche Ände-
rungen), z.B. Seyboldsdorfer Straße

•	 Ausweisung eines Verkehrsberuhigten Ge-
schäftsbereichs in der Oberen Stadt mit lang-
fristig Neugestaltung des Straßenraums

•	 Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 30 km/h 
bei schwer zu bündelnden Querungsvorgän-
gen, knappen Platzverhältnissen und hohen 
Radverkehrsanteilen auf der Fahrbahn (effekti-
ves Mittel zur Erhöhung der Sicherheit für den 
Radverkehr)

•	 Ausweitung der Tempo 30-Zonen in den 
Wohngebieten, insbesondere im Quartier süd-
lich und nördlich der Bergstraße

•	 Tempo 30 vor allen Schulen

•	 Ausweisung von Fahrradstraßen auf wichtigen 
Routen, die die besondere Rolle des Radver-
kehrs auf bestimmten Straßenabschnitten den 
anderen Verkehrsteilnehmern verdeutlichen, 
insbesondere auf Routen mit touristischer Be-
deutung, z.B. Lichtenburger Straße

•	 Errichtung von Querungshilfen im Haupt-
verkehrsstraßennetz, insbesondere dort, wo 
wichtige Radfahrrouten queren, Radwege auf 
die Fahrbahn treffen und Radverkehrs anlagen 
beginnen, enden oder die Straßenseite wech-
seln

•	 Schaffung von Ortseingangssituationen mit 
fahrdynamischer Wirkung, um die Einhaltung 
der innerörtlichen Höchstgeschwindigkeit 
sicherzustellen

•	 Sukzessive Verbreiterung bestehender Geh- 
und Radwege, die die Mindestbreite nicht 
erfüllen
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„Kreuz und quer durch die Stadt“ – Rad-
fahren schneller machen

•	 Freigabe quartierverbindender Fußwege für 
den Radverkehr, wo für den Netzzusammen-
hang sinnvoll und konfliktfrei für den Fußver-
kehr

•	 Schaffung quartierverbindender Wege („Stadt 
der kurzen Wege“), insbesondere im Rahmen 
der Bauleitplanung 

•	 Schaffung attraktiver Parallelrouten zu den 
stark belasteten Hauptverkehrsstraßen

•	 Querung von Barrieren (z.B. Bahn), insbeson-
dere am Bahnhof (Anbindung des Gewerbege-
biets an den Bahnhof)

•	 Ausbau wichtiger überörtlicher Verbindung in 
Wald und Flur (z.B. nach Achldorf)

•	 Lückenschlüsse an straßenbegleitenden Rad-
wegen (z.B. Frontenhausener Straße)

„Mehr Platz für´s Rad“ – Schaffung von 
Fahrradabstellanlagen hoher Qualität

•	 Ersetzen der sog. „Felgenbrecher“ durch 
ADFC-zertifizierte Fahrradständer, insbesonde-
re vor der Grundschule, vor Kindertagesstätten 
und am Friedhof

•	 Schaffung von überdachten Fahrradständern, 
insbesondere dort, wo Fahrräder länger abge-
stellt werden

•	 Schaffung von Fahrradabstellanlagen in Form 
von Anlehnbügeln, insbesondere dort, wo 
be- und entladen werden (z.B. Einzelhandel, 
Stadtmitte)

•	 Berücksichtigung bei der Bauleitplanung (z.B. 
zielnahe und komfortable Abstellanlagen, aus-
reichende Anzahl)

„Rundum sorglos“ – Service rund um das 
Radfahren

•	 Realisierung des zentralen Info-Points am 
Stadtplatz (einschließlich Reparaturstation)

•	 Informationen zum Radfahren auf der Home-
page der Stadt

•	 Fahrradparken; auch Radfahrer sind Kunden; 
sicher fahren, sicher parken 

•	 Reparaturservicestation am Bahnhof, ggf. 
Maria Hilf

•	 Regelmäßige Streckenkontrolle, Pflege und 
Wartung

•	 Verbesserung des Oberflächenbelags, z.B. 
Radweg in Verlängerung des Vilswegs

•	 Winterdienstplan mit Priorisierung des Haupt- 
und Nebenroutennetzes

•	 Absenkung von Bordsteinen, z.B. Radweg 
Brückenstraße

•	 Fahrradverleihstation am Bahnhof (ggf. Zu-
sammenarbeit DB und größere Arbeitgeber in 
Vilsbiburg)

•	 Wegweisende Beschilderung ergänzend zu den 
touristischen Routen auch für das Alltagsrad-
wegenetz

•	 Betriebliches Mobilitätsmanagement der grö-
ßeren Arbeitgeber in Vilsbiburg

Die Maßnahmenvorschläge im Detail sind bei-
spielhaft im Maßnahmenkatalog dargestellt. Die 
einzelnen Maßnahmen sind gegliedert, unter Ein-
beziehung der Priorität (niedrig, mittel und hoch) 
und dem Zeithorizont (kurz-, mittel- und langfris-
tig), nach den oben genannten Themen aufgelistet. 
Darüber hinaus wird eine grobe Kategorisierung 
der Maßnahme zum Umfang und aufzubringen-
den Budget gegeben (verkehrsrechtliche Maßnah-
me, kleinere bauliche Maßnahme im Rahmen des 
Bauunterhalts, größere bauliche Maßnahme mit 
eigenem Budget). Die Kategorie „Akteure“ ver-
deutlicht, in welchen Zuständigkeitsbereich die ent-
sprechende Maßnahme liegt. Klassifizierte Straßen 
(z.B. Kreisstraßen, Staatsstraßen) liegen nicht in der 
Zuständigkeit der Stadt, womit das Einvernehmen 
anderer Baulastträger benötigt wird. 

93



Stadt Vilsbiburg - 
Grobkonzept Fuß- und Radverkehr

30

5.3	 Prioritäten

5.3.1	 Grundsätzliches Vorgehen

Die Vielzahl der vorgeschlagenen Maßnahmen 
lässt eine Prioritätenreihung sinnvoll erscheinen. 
Damit verbunden ist die Absicht, frühzeitig Erfol-
ge bei der Umsetzung des Radverkehrskonzepts 
sichtbar werden zu lassen. Bei der Stufung spielen 
in erster Linie Aspekte der Verkehrssicherheit, aber 
auch der Akzeptanz des Radverkehrs eine wichtige 
Rolle. Andererseits soll die Dauer des Planungs- 
und Abstimmungsprozesses sowie der Umfang der 
erforderlichen Investitionsmittel berücksichtigt wer-
den.

Folgendes chronologisches Vorgehen bei der Prio-
ritätenreihung, die sich an den Schwierigkeiten bei 
der Realisierung orientiert, wird vorgeschlagen:

A. Startmaßnahmen bzw. kurzfristige 
Maßnahmen
Maßnahmen, die schnell realisierbar sind 
und zu sichtbaren Ergebnissen führen;

B. „Win-win“
umfangreichere Maßnahmen, die allen 
nützen;

C. Akzeptanz:
Maßnahmen, die Radfahrern nützen, 
ohne anderen Verkehrsteilnehmern 
Nachteile zu bringen;

D. Priorisierung
Maßnahmen, die Radfahrern Vorteile ein-
räumen und andere Verkehrsteilnehmer 
zu Änderungen zwingen, aber mehrheit-
lich akzeptiert werden;

E. Investition
Maßnahmen, die organisatorisch und 
finanziell aufwändig sind;

F. Restriktion
Maßnahmen, die nicht von allen Be-
völkerungsgruppen akzeptiert werden, 
möglicherweise von einigen als nachteilig 
empfunden werden und damit politisch 
schwieriger umsetzbar sind.
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Grundsätzlich sind natürlich Maßnahmen vorran-
gig anzugehen, die Defizite in der Verkehrssicher-
heit beseitigen bzw. reduzieren (z.B. geschwindig-
keitsdämpfende Maßnahmen, Verbesserung der 
Sichtverhältnisse). Vorrangig sind auch Beschilde-
rungsmaßnahmen, die ggf. vorhandene verkehrs-
rechtliche Unklarheiten beseitigen oder Wege für 
den Radverkehr freigeben, die bisher noch nicht 
frei gegeben waren, aber zum Radfahren geeignet 
sind. Auch eine neue Wegverbindung kann indirekt 
die Verkehrssicherheit verbessern, wenn dadurch 
für den Radverkehr eine attraktive und sichere Al-
ternative geschaffen wird. Im Prinzip sollten auch 
Maßnahmen priorisiert werden, die Aufmerksam-
keit erzeugen und die Präsenz des Radverkehrs im 
Straßenbild erhöhen. Darüber hinaus bieten anste-
hende Baumaßnahmen (z.B. Straßenbau, neue Be-
bauungspläne) die Chance notwendige Maßnah-
men für den Radverkehr gleich mit einzuplanen.

5.3.2	 Prioritätenliste

Kurzfristige Maßnahmen

Kurzfristige Maßnahmen sind dringliche und vor-
rangig zu realisierende Maßnahmen, die zur Er-
höhung der Verkehrssicherheit und zur Verbesse-
rung des Komforts für den Radverkehr notwendig 
sind. Kurzfristige Maßnahmen beschränken sich 
in erster Linie auf verkehrsrechtliche Maßnahmen 
und deren Klärung, einschließlich Markierungs-
arbeiten und kleinerer baulicher Maßnahmen im 
Rahmen des Straßenunterhalts. Darüber hinaus ist 
auch die Einleitung von Planungsmaßnahmen für 
mittel- und langfristige Projekte möglich. Für die 
kurzfristigen Maßnahmen wird ein Zeithorizont von 
ca. einem bis maximal zwei Jahren definiert.

Mittelfristige Maßnahmen

Als mittelfristige Maßnahmen werden Maßnahmen 
vorgeschlagen, die zeitlich nach den kurzfristigen 
Maßnahmen einzuordnen sind, aber dennoch eine 
hohe Dringlichkeit aufweisen und hauptsächlich im 
Zuständigkeitsbereich der Stadt Herrieden liegen. 
Insbesondere – auch kleinere – Baumaßnahmen 
können aufgrund technischer, wirtschaftlicher oder 
politischer Erfordernisse verschiedenen zeitlichen 
Prioritäten unterliegen. Um dem nicht vorzugreifen, 
wird hier bewusst eine breite Zeitspanne mit flexi-
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blem Gestaltungsspielraum für die Stadt gewählt. 
Die Einleitung von Planungsmaßnahmen für lang-
fristige Maßnahmen sollte in dieser Phase erfolgen. 
Für mittelfristige Maßnahmen wird ein Zeithorizont 
von zwei bis fünf Jahren definiert.

Langfristige Maßnahmen

Als langfristige Maßnahmen werden Maßnahmen 
eingeordnet, die mit größeren baulichen Verände-
rungen, insbesondere im Straßenprofil verbunden 
sind, oder die von anderen Baulastträgern abhän-
gig sind, bzw. nicht im Zuständigkeitsbereich der 
Stadt Herrieden liegen. Dies muss jedoch nicht 
zwangsläufig mit einer späten Realisierung verbun-
den sein. Manchmal können sich auch für baulich 
aufwändige oder politisch komplexe Maßnahmen 
kurzfristige Lösungsmöglichkeiten ergeben, die 
dann in jedem Fall genutzt werden sollten. Eine 
Überschneidung der gewählten Zeithorizonte ist 
durchaus möglich. Für langfristige Maßnahmen 
wird ein Zeithorizont ab fünf Jahren definiert.
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ANLAGEN

Anlage 1.1:	 Bestand Straßen- und Wegenetz (gemäß StVO)

Anlage 1.2:	 Straßenfunktion gemäß RASt 06 mit Verkehrsmagneten

Anlage 1.3:	 Straßenquerschnitte (Auswahl)

Anlage 2:	 Überörtliche Radfahrverbindungen

Anlage 3:	 Mängelplan

Anlage 4.1:	 Haupt- und Nebenroutennetz

Anlage 4.2:	 Fuß- und Radwegenetz in Grünanlagen

Anlage 4.3:	 Maßnahmen auf Hauptverkehrs- und Sammelstraßen

Anlage 4.4:	 Schaffung neuer Verknüpfungen im Fuß- und Radwegenetz
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